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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01        Stadtkanzlei

Beteiligt:
HVG GmbH

Betreff:
Änderung des Gesellschaftsvertrags der Hagener Versorgungs- und Verkehrs-
GmbH (HVG GmbH) 
hier: Wahrung der Rechte des Rates

Beratungsfolge:
21.11.2017 Kommission für Beteiligungen und Personal
01.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss
22.02.2018 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Stadt Hagen beschließt den geänderten Gesellschaftsvertrag der 

HVG GmbH in der dieser DS 0696/2017 als Anlage 3 beigefügten Fassung. 
Dieser Beschluss umfasst auch die im Zuge des kommunalrechtlich 
erforderlichen Anzeigeverfahrens sowie die sich vor oder während der 
notariellen Beurkundung möglicherweise noch ergebenen Anpassungen im 
Vertrag, sofern diese nicht wesentlich sind.

2. Vorbehaltlich einer entsprechenden Zustimmung durch die 
Kommunalaufsicht wird der Oberbürgermeister zu allen Handlungen 
ermächtigt, die zur Umsetzung des Beschlusses rechtlich notwendig oder 
sachgerecht sind.
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Begründung
Insbesondere in der Kommission für Beteiligungen und Personal, aber auch im Rat 
der Stadt Hagen wird seit 2015 auf einen Antrag der SPD (vgl. DS 0890/2015 und 
DS 0908/2015) hin erörtert, ob und ggf. inwieweit Rechte des Rates durch den 
Übergang von Anteilen an städtischen Beteiligungen von der Stadt in den HVG-
Konzern geschmälert sind. 

In der Sitzung der Kommission für Beteiligungen und Personal am 30.08.2016 hat 
die SPD der Verwaltung einen konkreten Textvorschlag für eine Anpassung der 
HVG-Satzung zur Wahrung der ursprünglichen Rechte des Rates übergeben (sh. 
Anlage 1). Gemeinsam mit der HVG hat die Verwaltung diesen SPD-Vorschlag mit 
den Ergebnissen geprüft, dass

a) die Rechte des Rates - entgegen der seitens der Verwaltung in der 
DS 0908/2015 geäußerten Ansicht - ohne eine Anpassung im 
Gesellschaftsvertrag der HVG durch die Übertragung von Anteilen an 
städtischen Beteiligungen auf die HVG in einigen Punkten nicht hinreichend 
konkret gesichert werden,

b) die Vorschläge der SPD im Kern sachgerecht sind, um die Rechtsposition und 
die Einflussmöglichkeit des Rates zu sichern,

c) zur Vermeidung von auch seitens der SPD ungewollten Auswirkungen 
allerdings noch Anpassungen bzw. Konkretisierungen zu den 
Änderungsvorschlägen erforderlich sind.

In der beigefügten Synopse des HVG-Gesellschaftsvertrages (Anlage 2) sind sowohl 
der Wortlaut des Vorschlages als auch gemeinsame alternative Positionen von 
Verwaltung und HVG erkennbar. Zur Vermeidung von Missverständnissen haben 
HVG und Verwaltung die vom Vorschlag abweichenden Formulierungen mit der 
Antragstellerin mit dem Ergebnis besprochen, dass die SPD die seitens der HVG und 
der Verwaltung vorgeschlagenen Alternativtexte mit trägt. Der sich hieraus 
ergebende Gesellschaftsvertragstext ist der Anlage 3 zu entnehmen. 

Es ist vorgesehen, nach einer Befassung in der Kommission für Beteiligungen und 
Personal zunächst den Aufsichtsrat der HVG in seiner Sitzung am 04.12.2017 über 
die beabsichtigte Änderung des Gesellschaftsvertrages beraten zu lassen. Aus 
diesem Grund sind die Befassungen in HFA und Rat erst Anfang 2018 geplant. 

Finanzielle Auswirkungen

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Erik O. Schulz, Oberbürgermeister
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:



Änderungsantrag der SPD Fraktion zur Neufassung des  Gesellschaftsvertrages 
der HVG 
 
Die SPD Fraktion schlägt folgende Ergänzungen bzw. Änderungen des Entwurfs des 
Vertrages vor 
 
§ 9 Absatz 5 
Der Satz 2 des Absatzes wird gestrichen. 
 
§ 11 Abs. 1 
Streichen der Wörter Hagener Service GmbH 
 
§ 11 Absatz 3 
Wegfall der Ziffern 6 und 15 
 
§ 11 Absatz 5  
Wegfall der Ziffer 6 im Satz 1 
Streichen des Satzes 2 
 
§ 11 Absatz 7, Ziffer 6 
Ergänzung um die Buchstaben  

i) Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen oder entsprechenden 
Organen von Beteiligungsunternehmen, soweit es sich um Grundlagen von 
Beteiligungsunternehmen, soweit es sich um Grundlagen des 
Unternehmens betreffende Satzungsänderungen, um die Auflösung oder 
Verschmelzung der Unternehmen oder um die Zustimmung zur 
Übertragung oder Verpfändung von Unternehmen oder Anteilen des 
betreffenden Beteiligungsunternehmens handelt. 

 
ii) Schließung eines Hallenbades 

 
In den Fällen der lit. a), g), h) und i) bedarf es einer Mehrheit von 15 Mitgliedern des 
Aufsichtsrates 
Die Zuständigkeit gilt auch für diese Angelegenheiten in Gesellschaften, an denen 
die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 50 % am Stammkapital 
hält, und diese keinen eigenen zuständigen Aufsichtsrat haben. 
 
§ 13 Absatz 5 Ziffer 7, 8 und 12. 
jeweils Ergänzung gilt auch für von Mitgesellschaftern zu benennen Pe rsonen . 
 
 
§ 13 Absatz 5  neue Ziffern 20 und 21 
(20) Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen oder entsprechenden Organen 
von Beteiligungsunternehmen, soweit es sich um Grundlagen von 
Beteiligungsunternehmen, soweit es sich um Grundlagen des Unternehmens 
betreffende Satzungsänderungen, um die Auflösung oder Verschmelzung der 
Unternehmen oder um Zustimmung zur Übertragung oder Verpfändung von 
Unternehmen oder Anteilen des betreffenden Beteiligungsunternehmens handelt. 
 
(21) Schließung eines Hallenbades 
 



§ 13 Absatz 5 Ziffer 22 (Änderung der bisherigen Zi ffer 20) 
Wahrnehmung der Rechte nach den Ziffern des Absatzes 5 auch für Unternehmen 
an denen die Gesellschaft beteiligt ist. 
 
Begründung: 
Mit den vorgeschlagenen Änderungen wird sichergestellt, dass die Rechte des Rates 
für Unternehmen innerhalb des HVG Konzerns erhalten bleiben. Durch das 
Verlagern  der städtischen Unternehmen in den HVG Konzern sind bisher durch den 
Rat wahrzunehmende Aufgaben auf die Geschäftsführung der HVG bzw. den 
Aufsichtsrat der HVG verlagert worden. 
Mit den Änderungen sollen die bisherigen Zuständigkeiten wieder hergestellt werden. 
Ein Teil der Änderungen entspricht den Änderungen der Gesellschaftsstruktur 
innerhalb der HVG bzw. den gesetzlichen Regelungen. 
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§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz § 1 Rechtsform, Firma und Sitz  

   

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. 

 

   

(2) Sie führt die Firma „Hagener Versorgungs- und Verkehrs-
GmbH“. 

(2) Sie führt die Firma “Hagener Versorgungs- und Ver-
kehrs-GmbH“. 

 

    

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Hagen. (3) Der Sitz der Gesellschaft ist Hagen.  

   

   

§ 2 Gegenstand und Ziele des Unternehmens § 2 Gegenstand und Ziele des Unternehmens  

   

(1) Die Gesellschaft ist ein kommunales Dienstleistungsun-
ternehmen, das 

(1) Die Gesellschaft ist ein kommunales Dienstleistungs-
unternehmen, das 

 

   

− Haushalte, Gewerbe und Industrie mit Energie 
(Elektrizität, Gas, Wärme) und Wasser versorgt, 

− Haushalte, Gewerbe und Industrie mit Energie 
(Elektrizität, Gas, Wärme) und Wasser versorgt, 

 

− den öffentlichen Personennahverkehr betreibt − den öffentlichen Personennahverkehr betreibt,  

− öffentliche Bäder betreibt, − öffentliche Bäder betreibt,  

− Altenpflege- und Jugendeinrichtungen betreibt, − Altenpflege- und Jugendeinrichtungen betreibt,  

− Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men für Arbeitslose durchführt, 

− Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen 
für Arbeitslose durchführt, 

 

− Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenrei-
nigung wahrnimmt, 

− Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenreini-
gung wahrnimmt, 

 

− Aufgaben einer Management Holding für ihre 
Beteiligungsgesellschaften wahrnimmt, 

− Aufgaben einer Management Holding für ihre Betei-
ligungsgesellschaften wahrnimmt, 

 

− Dienstleistungen, insbesondere gegenüber ih-
ren Beteiligungsgesellschaften und der Stadt 
Hagen erbringt, 

− Dienstleistungen, insbesondere gegenüber ihren 
Beteiligungsgesellschaften und der Stadt Hagen 
erbringt, 

 

− weitere Aufgaben übernehmen kann, die ihm 
von der Stadt Hagen zugewiesen werden. 

− weitere Aufgaben übernehmen kann, die ihm von 
der Stadt Hagen zugewiesen werden. 
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(2) Der Gegenstand des Unternehmens ist auf den öffentli-
chen Zweck auszurichten und das Unternehmen so zu führen, 
dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 

(2) Der Gegenstand des Unternehmens ist auf den öffent-
lichen Zweck auszurichten und das Unternehmen so zu 
führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. 

 

   

(3) Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist das Unter-
nehmen folgenden Zielen verpflichtet: 

(3) Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist das Unter-
nehmen folgenden Zielen verpflichtet: 

 

   

− Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Versor-
gung, 

− Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Versorgung,  

− Einsatz, Förderung und Entwicklung moderner 
Technologien, 

− Einsatz, Förderung und Entwicklung moderner 
Technologien, 

 

− Angebot eines bedarfsgerechten und kommu-
nalpolitisch orientierten Verkehrskonzeptes, 

− Angebot eines bedarfsgerechten und kommunalpo-
litisch orientierten Verkehrskonzeptes, 

 

− sozialverträgliche und wettbewerbsorientierte 
Preisgestaltung, 

− sozialverträgliche und wettbewerbsorientierte 
Preisgestaltung, 

 

− Förderung des Umweltschutzes, − Förderung des Umweltschutzes,  

− ökologischer und sparsamer Einsatz der vor-
handenen Energien und des Wassers, 

− ökologischer und sparsamer Einsatz der vorhande-
nen Energien und des Wassers, 

 

− Erschließung und Einsatz alternativer Energien. − Erschließung und Einsatz alternativer Energien.  

   

(4) Die Gesellschaft ist unter Abwägung der in Abs. 3 ge-
nannten Ziele zur wirtschaftlichen Betriebsführung verpflichtet. 

(4) Die Gesellschaft ist unter Abwägung der in Abs. 3 
genannten Ziele zur wirtschaftlichen Betriebsführung ver-
pflichtet. 

 

   

(5) Die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung 
NRW sind zu beachten. 

(5) Die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeord-
nung NRW sind zu beachten. 

 

   

(6) Die Gesellschaft hat ihre Aufgaben im Interesse der Ha-
gener Einwohner wahrzunehmen. 

(6) Die Gesellschaft hat ihre Aufgaben im Interesse der 
Hagener Einwohner wahrzunehmen. 

 

   

(7) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften 
berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden 
kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Un-
ternehmen bedienen, an anderen Unternehmen beteiligen und 
solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. 

(7) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Ge-
schäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck ge-
fördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben anderer Unternehmen bedienen, an anderen Unter-
nehmen beteiligen und solche Unternehmen erwerben, 
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errichten oder pachten. 

   

   

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr § 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr  

   

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. (1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt.  

   

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. (2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

   

   

§ 4 Stammkapital § 4 Stammkapital  

   

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
81.820.000,00 EUR (in Worten: einundachtzig Millionen fünf-
zigtausend Euro). 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 
81.820.000,00 EUR (in Worten: einundachtzig Millionen 
achthundertzwanzigtausend Euro). 

 

   

(2) Das Stammkapital ist voll eingezahlt. (2) Das Stammkapital ist voll eingezahlt.  

   

   

§ 5 Funktionsbezeichnungen § 5 Funktionsbezeichnungen  

   

Bei der Tätigkeit der Gesellschaft soll die im Gesetz zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) zum 
Ausdruck kommende Zielsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern beachtet werden. Soweit in diesem Ge-
sellschaftsvertrag Personen und/oder Funktionen angespro-
chen sind, gilt die entsprechende Terminologie demgemäß 
sowohl für Frauen als auch für Männer. 

Bei der Tätigkeit der Gesellschaft soll die im Gesetz zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) zum 
Ausdruck kommende Zielsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern beachtet werden. Soweit in die-
sem Gesellschaftsvertrag Personen und/oder Funktionen 
angesprochen sind, gilt die entsprechende Terminologie 
demgemäß sowohl für Frauen als auch für Männer. 

 

   

   

§ 6 Gesellschaftsorgane § 6 Gesellschaftsorgane  

   

Die Organe der Gesellschaft sind: Die Organe der Gesellschaft sind  
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1. die Geschäftsführer, 1. die Geschäftsführer,  

2. der Aufsichtsrat, 2. der Aufsichtsrat,  

3. die Gesellschafterversammlung. 3. die Gesellschafterversammlung.  

   

   

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft § 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft 

 

   

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsfüh-
rer.  

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäfts-
führer.  

 

   

Die Zahl der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterver-
sammlung bestimmt.  

Die Zahl der Geschäftsführer wird von der Gesellschafter-
versammlung bestimmt.  

 

   

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesell-
schaft allein.  

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Ge-
sellschaft allein.  

 

   

Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft 
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer 
in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Be-
schluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsfüh-
rern die Befugnis zur Einzelvertretung übertragen werden. 

Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Ge-
schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-
ten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann 
Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung übertra-
gen werden. 

 

   

Die Beschränkung der Vertretungsbefugnis nach Abs. 3 ist zu 
beachten. 

Die Beschränkung der Vertretungsbefugnis nach Abs. 3 ist 
zu beachten. 

 

   

(2) Sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, 
kann die Gesellschafterversammlung einen Geschäftsführer 
zum Vorsitzenden der Geschäftsführer ernennen. 

(2) Sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, 
kann die Gesellschafterversammlung einen Geschäftsführer 
zum Vorsitzenden der Geschäftsführer ernennen. 

 

   

(3) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gericht-
lich und außergerichtlich vertreten. 

(3) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer ge-
richtlich und außergerichtlich vertreten. 
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Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer wird im Innen-
verhältnis gemäß § 37 GmbHG in folgendem Umfang be-
schränkt: 

Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer wird im Innen-
verhältnis gemäß § 37 GmbHG in folgendem Umfang be-
schränkt: 

 

   

− Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern mit der Gesell-
schaft oder Tochtergesellschaften bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrates, wenn im Einzelfall eine in 
der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte 
Wertgrenze überschritten wird, 

− Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern mit der Ge-
sellschaft oder Tochtergesellschaften bedürfen der 
Zustimmung des Aufsichtsrates, wenn im Einzelfall 
eine in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer 
festgelegte Wertgrenze überschritten wird, 

 

   

− Rechtsgeschäfte von Angehörigen ersten Grades und 
Ehegatten der Geschäftsführer mit der Gesellschaft o-
der Tochtergesellschaften bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichtsrates, wenn im Einzelfall eine in der Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wert-
grenze überschritten wird. 

− Rechtsgeschäfte von Angehörigen ersten Grades 
und Ehegatten der Geschäftsführer mit der Gesell-
schaft oder Tochtergesellschaften bedürfen der Zu-
stimmung des Aufsichtsrates, wenn im Einzelfall eine 
in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festge-
legte Wertgrenze überschritten wird. 

 

   

(4) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterver-
sammlung bestellt und abberufen. Die Bestellung der Ge-
schäftsführer ist zu jeder Zeit widerruflich. 

(4) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafter-
versammlung bestellt und abberufen. Die Bestellung der 
Geschäftsführer ist zu jeder Zeit widerruflich. 

 

   

(5) Die Geschäftsführer nehmen für die Gesellschaft die 
Gesellschafterrechte in den Beteiligungsgesellschaften wahr. 
Die Geschäftsführer haben hierbei etwaige Beschlüsse oder 
Weisungen der Gesellschafterversammlung zu beachten. 

(5) Die Geschäftsführer nehmen für die Gesellschaft die 
Gesellschafterrechte in den Beteiligungsgesellschaften 
wahr. Die Geschäftsführer haben hierbei etwaige Beschlüs-
se oder Weisungen der Gesellschafterversammlung zu 
beachten. 

 

   

(6) Der Aufsichtsrat gibt den Geschäftsführern eine Ge-
schäftsordnung. In dieser Geschäftsordnung ist auch das Ab-
stimmungsverfahren zwischen den Geschäftsführern zu re-
geln. Änderungen der Geschäftsordnung erfolgen nach Maß-
gabe der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. 

(6) Der Aufsichtsrat gibt den Geschäftsführern eine Ge-
schäftsordnung. In dieser Geschäftsordnung ist auch das 
Abstimmungsverfahren zwischen den Geschäftsführern zu 
regeln. Änderungen der Geschäftsordnung erfolgen nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. 

 

   

(7) Die Geschäftsführer sind hinsichtlich der Vornahme von 
Rechtsgeschäften mit der Hagener Straßenbahn 
AG (AG Hagen HRB 1), der Sander Reisen GmbH (AG Hagen 
HRB 1582), der HAGENBAD GmbH (AG Hagen HRB 226), 

(7) Die Geschäftsführer sind hinsichtlich der Vornahme 
von Rechtsgeschäften mit der Hagener Straßenbahn 
AG (AG Hagen HRB 1), der Sander Reisen GmbH 
(AG Hagen HRB 1582), der HAGENBAD GmbH (AG Hagen 
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der Beschäftigungs- und Qualifzierungsgesellschaft Werkhof 
gem. GmbH (AG Hagen HRB 3556), der HaWeD Hagener 
Werk- und Dienstleistungs-GmbH (AG Hagen HRB 7032) und 
der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH 
(AG Hagen HRB 8001) von den Beschränkungen des § 181 
BGB befreit. Die Gesellschafterversammlung kann die Befrei-
ung von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein oder 
im Einzelfall einschränken, ausschließen oder erweitern. 

HRB 226), der Beschäftigungs- und Qualifzierungsgesell-
schaft Werkhof gem. GmbH (AG Hagen HRB 3556), der 
HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH 
(AG Hagen HRB 7032) und der BSH Betrieb für Sozialein-
richtungen Hagen gem. GmbH (AG Hagen HRB 8001) von 
den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Gesell-
schafterversammlung kann die Befreiung von den Be-
schränkungen des § 181 BGB allgemein oder im Einzelfall 
einschränken, ausschließen oder erweitern. 

   

   

§ 8 Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsra-
tes 

§ 8 Zusammensetzung und Amtsdauer des Auf-
sichtsrates 

 

   

(1) Es wird ein Aufsichtsrat gebildet. Dieser besteht aus 
einundzwanzig Mitgliedern. 

(1) Es wird ein Aufsichtsrat gebildet. Dieser besteht aus 
einundzwanzig Mitgliedern. 

 

   

(2) Vierzehn Mitglieder des Aufsichtsrates werden als An-
teilseignervertreter vom Rat der Stadt Hagen entsandt. Die 
Entsendung ist widerruflich. Wiederentsendung ist zulässig. 

(2) Vierzehn Mitglieder des Aufsichtsrates werden als 
Anteilseignervertreter vom Rat der Stadt Hagen entsandt 
(Ante i lse ignervert reter ) . Die Entsendung ist widerruf-
lich. Wiederentsendung ist zulässig. 

 
 
Def in i t ion Ante i lse ignervertreter  bei  
der  ersten Nennung  

   

(3) Sofern das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeit-
nehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) keine zwin-
gende Anwendung findet, werden sieben Mitglieder als Arbeit-
nehmervertreter nach den Regelungen des § 108a GO NW 
durch den Rat der Stadt Hagen bestellt.  

(3) Sofern das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Ar-
beitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungsgesetz) keine 
zwingende Anwendung findet, werden sieben Mitglieder als 
Arbeitnehmervertreter nach den Regelungen des § 108a 
GO NRW (Arbei tnehmervertreter)  durch den Rat der 
Stadt Hagen bestellt.  

 
 
 
 
Def in i t ion Arbei tnehmervertreter  bei 
der  ersten Nennung  

   

Für die Entsendung und Abberufung der Arbeitnehmervertreter 
findet § 108 a Abs. 1 bis 8 GO NRW nebst zugehöriger Wahl-
verordnung (AvArWahlVO) Anwendung. 

Für die Entsendung und Abberufung der Arbeitnehmerver-
treter findet § 108 a Abs. 1 bis 8 GO NRW nebst zugehöri-
ger Wahlverordnung (AvArWahlVO) Anwendung. 

 

   

(4) Die vom Rat der Stadt Hagen entsandten Mitglieder des 
Aufsichtsrates sind an die Weisungen des Rates der Stadt 
Hagen und seiner Ausschüsse gebunden; Gleiches gilt für die 
Arbeitnehmervertreter, soweit die Bildung eines Aufsichtsrates 

(4) Die vom Rat der Stadt Hagen entsandten Mit -
g l ieder des Aufs ichtsrates  Antei lse ignervert reter  
sind an die Weisungen des Rates der Stadt Hagen und 
seiner Ausschüsse gebunden; Gleiches gilt für die Arbeit-

Nutzung der Def in i t ion Ante i lse igner-
vertreter  
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nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. nehmervertreter, soweit die Bildung eines Aufsichtsrates 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

   

(5) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der 
Wahlperiode des Rates der Stadt Hagen. Der Aufsichtsrat 
führt seine Geschäfte bis zur konstituierenden Sitzung eines 
neuen Aufsichtsrates, längstens für 3 Monate, weiter. 

(5) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der 
Wahlperiode des Rates der Stadt Hagen. Der Aufsichtsrat 
führt seine Geschäfte bis zur konstituierenden Sitzung eines 
neuen Aufsichtsrates, längstens für 3 Monate, weiter. 

 

   

(6) Die vom Rat der Stadt Hagen bestellten Vertreter (An-
teilseigner- sowie Arbeitnehmervertreter) haben ihr Amt auf 
Beschluss des Rates der Stadt Hagen jederzeit niederzulegen.  

(6) Die vom Rat der Stadt  Hagen beste l l ten Ver-
treter (Ante i lseigner-  sowie Arbeitnehmervertre-
ter)  Antei lse ignervertreter und d ie Arbei tnehmer-
vertreter  haben ihr Amt auf Beschluss des Rates der 
Stadt Hagen jederzeit niederzulegen.  

Nutzung der Def in i t ion Ante i lse igner-
vertreter  

   

War für die Entsendung eines nach Abs. 2 S.1 zu entsenden-
den Aufsichtsratsmitgliedes (Anteilseignervertreter) seine Zu-
gehörigkeit zum Rat, zu einem anderen kommunalpolitischen 
Gremium, zur Stadtverwaltung, zu der Fraktion bestimmend, 
so endet sein Amt mit dem Ausscheiden aus dem Rat, aus 
dem jeweiligen kommunalpolitischen Gremium, aus der Stadt-
verwaltung oder aus der Fraktion, das für die Entsendung 
maßgeblich war. 

War für die Entsendung eines nach Abs.  2 S.1 zu ent-
sendenden Aufs ichtsratsmitg l iedes  (Ante i lse ig-
nerver treter)  Antei lse ignervertreters  seine des-
sen  Zugehörigkeit zum Rat, zu einem anderen kommunal-
politischen Gremium, zur Stadtverwaltung,  oder  zu der 
Fraktion bestimmend, so endet sein Amt mit dem Ausschei-
den aus dem Rat, aus dem jeweiligen kommunalpolitischen 
Gremium, aus der Stadtverwaltung oder aus der Fraktion,  
das für  d ie Entsendung maßgebl ich war . 

Nutzung der Def in i t ion Ante i lse igner-
vertreter  
 
 
… Aufzählung … 
 
 
Unsaubere, aber  auch überf lüss ige 
Formul ierung 

   

Verliert ein vom Rat der Stadt Hagen bestellter Arbeitnehmer-
vertreter, der als Arbeitnehmer in der Gesellschaft beschäftigt 
ist, die Beschäftigteneigenschaft in der Gesellschaft, muss der 
Rat ihn entsprechend § 113 Absatz 1 Satz 3 GO NRW aus 
seinem Amt abberufen. 

Verliert ein vom Rat der  Stadt Hagen beste l l ter  Ar-
beitnehmervertreter, der als Arbeitnehmer in der Gesell-
schaft beschäftigt ist, die Beschäftigteneigenschaft in der 
Gesellschaft, muss der Rat ihn entsprechend § 113 Absatz 
1 Satz 3 GO NRW aus seinem Amt abberufen. 

Nutzung der Def in it ion Arbei tneh-
merver treter  

   

(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch eine an die Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zu richtende schriftliche Erklä-
rung niederlegen. 

(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Frist durch eine an die Ge-
schäftsführer der Gesellschaft zu richtende schriftliche Er-
klärung niederlegen. 

 

   

(8) In den Fällen der Abs. 6 Satz 2 und 7 ist für die nach Abs. 
2 zu entsendenden Aufsichtsratsmitglieder nach Maßgabe des 

(8) In den Fällen der Abs. 6 Satz 2 und 7 ist für die nach 
Abs. 2 zu entsendenden Aufsichtsratsmitglieder nach Maß-
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in Abs. 2 bestimmten Verfahrens unverzüglich eine Ersatzent-
sendung in die laufende Amtsdauer des Ausgeschiedenen 
vorzunehmen. 

gabe des in Abs. 2 bestimmten Verfahrens unverzüglich 
eine Ersatzentsendung in die laufende Amtsdauer des Aus-
geschiedenen vorzunehmen. 

   

Im Falle der Abberufung eines Arbeitnehmervertreters aus 
dem Aufsichtsrat oder seines Ausscheidens aus sonstigen 
Gründen richtet sich die Bestellung eines Nachfolgers nach 
§ 108 a Abs. 8 GO NRW 

Im Falle der Abberufung eines Arbeitnehmervertreters aus 
dem Aufsichtsrat oder seines Ausscheidens aus sonstigen 
Gründen richtet sich die Bestellung eines Nachfolgers nach 
§ 108 a Abs. 8 GO NRW. 

 

   

   

§ 9 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des 
Aufsichtsrates 

§ 9 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des 
Aufsichtsrates 

 

   

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vertreter 
der Gesellschafter zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates und 
einen Vertreter der Arbeitnehmer zu seinem Stellvertreter für 
die durch § 8 festgelegte Amtsdauer. Diese Beschlüsse bedür-
fen einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglie-
der des Aufsichtsrates. Scheidet der Vorsitzende oder der 
Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so hat der Auf-
sichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vertreter 
der Gesellschafter zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
und einen Vertreter der Arbeitnehmer zu seinem Stellvertre-
ter für die durch § 8 festgelegte Amtsdauer. Diese Be-
schlüsse bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrates. Scheidet der 
Vorsitzende oder der Stellvertreter während seiner Amtszeit 
aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl 
vorzunehmen. 

 

   

(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhin-
derungsfall von seinem Stellvertreter einberufen, so oft es die 
Geschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal in jedem Vier-
teljahr. 

(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Ver-
hinderungsfall von seinem Stellvertreter einberufen, so oft 
es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch einmal in 
jedem Vierteljahr. 

 

   

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist verpflichtet, eine au-
ßerordentliche Aufsichtsratssitzung einzuberufen, wenn dies 
von mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern oder einem der 
Geschäftsführer schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt 
wird. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist verpflichtet, eine 
außerordentliche Aufsichtsratssitzung einzuberufen, wenn 
dies von mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern oder ei-
nem der Geschäftsführer schriftlich unter Angabe von 
Gründen verlangt wird. 

 

   

Die Geschäftsführer nehmen grundsätzlich an den Sitzungen 
des Aufsichtsrates teil. 

Die Geschäftsführer nehmen grundsätzlich an den Sitzun-
gen des Aufsichtsrates teil. 
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(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tages-
ordnung mit einer Frist von mindestens einer Woche einzube-
rufen. Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zeit-
punkt der Absendung der Einladung an. In dringenden Fällen 
können eine andere Form der Einberufung oder eine kürzere 
Frist gewählt werden. 

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Ta-
gesordnung mit einer Frist von mindestens einer Woche 
einzuberufen. Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt es auf 
den Zeitpunkt der Absendung der Einladung an. In dringen-
den Fällen können eine andere Form der Einberufung oder 
eine kürzere Frist gewählt werden. 

 

   

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mit-
glieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und zu Be-
ginn der Sitzung mindestens fünfzehn Mitglieder, darunter der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder zur Sitzung ordnungsgemäß geladen sind und zu 
Beginn der Sitzung mindestens fünfzehn Mitglieder, darun-
ter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 

 

   

Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen 
Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen 
eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung gemäß Abs. 3 
S. 1 einberufen werden. In der neuen Sitzung ist der Aufsichts-
rat auf jeden Fall beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mit-
glieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter zu 
Beginn der Sitzung anwesend sind; darauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen 
Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen 
eine neue Sitzung mit gleicher Tagesordnung gemäß Abs. 3 
S. 1 einberufen werden. In der neuen Sitzung ist der Auf-
sichtsrat auf jeden Fall beschlussfähig, wenn mindestens 
zehn Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellver-
treter zu Beginn der Sitzung anwesend sind; darauf ist in 
der Einladung hinzuweisen. 

 

   

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder, 
soweit sich aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsvertrag 
nichts anderes ergibt. Stimmenthaltung gilt als Ablehnung. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden 
und im Falle seiner Abwesenheit die seines Stellvertreters. 
Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine Stimme. 

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Aufsichtsratsmitglieder, 
soweit sich aus dem Gesetz oder diesem Gesellschaftsver-
trag nichts anderes ergibt. Stimmenthaltungen und 
ungült ige Stimmen werden bei der Mehrheits-
bildung nicht  mitgerechnet.  Stimmenthaltung gilt 
als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden und im Falle seiner Abwesenheit 
die seines Stellvertreters. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat 
eine Stimme. 

 
 
 

   

(6) Beschlüsse können außerhalb von Aufsichtsratssitzun-
gen fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mit-
tels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel ge-
fasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren wider-
spricht, und es sich hierbei um Beschlüsse von hoher Dring-
lichkeit handelt oder zu einer solchen Beschlussfassung eine 

(6) Beschlüsse können außerhalb von Aufsichtsratssit-
zungen fernmündlich, schriftlich, per Telefax, per E-Mail 
oder mittels sonstiger gebräuchlicher Telekommunikations-
mittel gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 
widerspricht, und es sich hierbei um Beschlüsse von hoher 
Dringlichkeit handelt oder zu einer solchen Beschlussfas-
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vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates vorliegt. sung eine vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates vor-
liegt. 

   

(7) Über die Beschlüsse und wesentlichen Verhandlungen 
des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen und allen Mitglie-
dern bekannt zu geben ist. Näheres regelt die Geschäftsord-
nung des Aufsichtsrates. 

(7) Über die Beschlüsse und wesentlichen Verhandlungen 
des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die 
vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen und allen 
Mitgliedern bekannt zu geben ist. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung des Aufsichtsrates. 

 

   

(8) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzen-
den oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter unter 
der Bezeichnung „Aufsichtsrat der Hagener Versorgungs- und 
Verkehrs-GmbH“ abgegeben. 

(8) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsit-
zenden oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter 
unter der Bezeichnung „Aufsichtsrat der Hagener Versor-
gungs- und Verkehrs-GmbH“ abgegeben. 

 

   

(9) Geschäftsführern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat 
- handelnd durch den Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertre-
ter - die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich  

(9) Geschäftsführern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat 
- handelnd durch den Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertre-
ter - die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich  

 

   

(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergü-
tung. Sie erhalten ein von der Gesellschafterversammlung 
festzusetzendes Sitzungsgeld, das als angemessene Auf-
wandsentschädigung zur Abgeltung aller persönlichen Auf-
wendungen betrachtet wird. Finden an einem Tag neben einer 
Aufsichtsratssitzung oder Gesellschafterversammlung weitere 
Sitzungen oder Versammlungen der Gesellschaft oder von 
Organen ihrer Konzerngesellschaften statt, wird das Sitzungs-
geld nur einmal gezahlt. 

(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergü-
tung. Sie erhalten ein von der Gesellschafterversammlung 
festzusetzendes Sitzungsgeld, das als angemessene Auf-
wandsentschädigung zur Abgeltung aller persönlichen Auf-
wendungen betrachtet wird. Finden an einem Tag neben 
einer Aufsichtsratssitzung oder Gesellschafterversammlung 
weitere Sitzungen oder Versammlungen der Gesellschaft 
oder von Organen ihrer Konzerngesellschaften statt, wird 
das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

   

(11) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. (11) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.  

   

(12) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse wäh-
len, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten 
und deren Ausführung zu überwachen. Die Ausschüsse sollen 
nur für besondere Aufgaben gebildet werden und dürfen nicht 
auf Dauer angelegt sein. Abs. 10 gilt für Ausschusssitzungen 
entsprechend. 

(12) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse 
wählen, um seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzube-
reiten und deren Ausführung zu überwachen. Die Aus-
schüsse sollen nur für besondere Aufgaben gebildet werden 
und dürfen nicht auf Dauer angelegt sein. Abs. 10 gilt für 
Ausschusssitzungen entsprechend. 
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§ 10 Verschwiegenheitspflicht, Haftung § 10 Verschwiegenheitspflicht, Haftung  

   

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist nach § 93 Abs. 1 
S. 2 i.V.m. § 116 AktG zur Verschwiegenheit verpflichtet und 
hat insbesondere Stillschweigen über alle vertraulichen Anga-
ben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich über Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnisse, zu bewahren, die ihm 
durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, 
und zwar auch über die Beendigung seines Amtes als Auf-
sichtsratsmitglied hinaus. Im gleichen Umfang sind zu den 
Beratungen hinzugezogene Sachverständige und sonstige 
Personen vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. Näheres regelt die Geschäfts-
ordnung für den Aufsichtsrat. 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist nach § 93 Abs. 1 
S. 2 i. V. m. § 116 AktG zur Verschwiegenheit verpflichtet 
und hat insbesondere Stillschweigen über alle vertraulichen 
Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich 
über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zu bewahren, 
die ihm durch seine Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt ge-
worden sind, und zwar auch über die Beendigung seines 
Amtes als Aufsichtsratsmitglied hinaus. Im gleichen Umfang 
sind zu den Beratungen hinzugezogene Sachverständige 
und sonstige Personen vom Vorsitzenden des Aufsichtsra-
tes zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 

 

   

(2) Für Pflichtverletzungen haften Aufsichtsratsmitglieder 
nach näherer Maßgabe der für den Aufsichtsrat einer Aktien-
gesellschaft geltenden Bestimmungen. 

(2) Für Pflichtverletzungen haften Aufsichtsratsmitglieder 
nach näherer Maßgabe der für den Aufsichtsrat einer Akti-
engesellschaft geltenden Bestimmungen. 

 

   

(3) Die Vertreter der Stadt Hagen im Aufsichtsrat haben den 
Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeutung 
frühzeitig zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht besteht 
nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(3) Die Vertreter der Stadt Hagen im Aufsichtsrat haben 
den Rat über alle Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung frühzeitig zu unterrichten. Die Unterrichtungspflicht 
besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. 

 

   

   

§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrates § 11 Aufgaben des Aufsichtsrates  

   

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäfts-
führer der Gesellschaft sowie die Tätigkeit der Geschäftsführer 
der HAGENBAD GmbH in entsprechender Anwendung des 
§ 111 AktG. 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Ge-
schäftsführer der Gesellschaft sowie die Tätigkeit der Ge-
schäftsführer der HAGENBAD GmbH in entsprechender 
Anwendung des § 111 AktG. 

 

   

(2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe des § 90 Abs. 3 
AktG von den Geschäftsführern jederzeit in allen die Gesell-
schaft betreffenden Angelegenheiten Auskunft verlangen. 

(2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe des § 90 Abs. 3 
AktG von den Geschäftsführern jederzeit in allen die Ge-
sellschaft betreffenden Angelegenheiten Auskunft verlan-
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gen. 

   

(3) Maßnahmen der Geschäftsführer bedürfen entsprechend 
§ 111 Abs. 4 S. 2 AktG in allen Angelegenheiten, die über den 
gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft hinausgehen oder für 
die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, der Zustim-
mung des Aufsichtsrates. Dazu gehören insbesondere: 

(3) Maßnahmen der Geschäftsführer bedürfen entspre-
chend § 111 Abs. 4 S. 2 AktG in allen Angelegenheiten, die 
über den gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft hinausge-
hen oder für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung 
sind, der Zustimmung des Aufsichtsrates. Dazu gehören 
insbesondere: 

 

   

1. Geschäfte, die von dem Wirtschaftsplan in einem Maße 
abweichen, das in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer 
als wesentlich festgelegt ist; 

1. Geschäfte, die von dem Wirtschaftsplan in einem Ma-
ße abweichen, das in der Geschäftsordnung der Ge-
schäftsführer als wesentlich festgelegt ist; 

 

   

2. Abschluss von Verträgen, welche die Gesellschaft mehr 
als ein Jahr binden und im Jahreswert Zahlungsverpflichtun-
gen begründen, die im Einzelfall eine in der Geschäftsordnung 
der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze überschreiten, 
sofern diese Verträge nicht unter Ziffer 7. fallen;  

2. Abschluss von Verträgen, welche die Gesellschaft 
mehr als ein Jahr binden und im Jahreswert Zahlungs-
verpflichtungen begründen, die im Einzelfall eine in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wert-
grenze überschreiten, sofern diese Verträge nicht unter 
Ziffer 7 6. fallen;  

 
 
 
 
 
Anpassung er forder l ich  

   

3. Verträge über Investitionen, wenn die geplanten Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten im Einzelfall eine in der Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze 
überschreiten; 

3. Verträge über Investitionen, wenn die geplanten An-
schaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall eine in 
der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte 
Wertgrenze überschreiten; 

 

   

4. Aufnahme, Gewährung und Kündigung von Darlehen mit 
einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, Verpflichtungen aus 
Gewährleistungsverträgen, Übernahme von Bürgschaften 
sowie die Bestellung anderer Sicherheiten außerhalb des ge-
nehmigten Wirtschaftsplans und soweit im Einzelfall eine in 
der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wert-
grenze überschritten wird; für die Gewährung von Darlehen gilt 
dies nicht, soweit die Gewährung an Konzerngesellschaften 
erfolgt; 

4. Aufnahme, Gewährung und Kündigung von Darlehen 
mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, Verpflichtun-
gen aus Gewährleistungsverträgen, Übernahme von 
Bürgschaften sowie die Bestellung anderer Sicherheiten 
außerhalb des genehmigten Wirtschaftsplans und soweit 
im Einzelfall eine in der Geschäftsordnung der Geschäfts-
führer festgelegte Wertgrenze überschritten wird; für die 
Gewährung von Darlehen gilt dies nicht, soweit die Ge-
währung an Konzerngesellschaften erfolgt; 

 

   

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken 
und grundstücksgleichen Rechten, soweit im Einzelfall eine in 

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstü-
cken und grundstücksgleichen Rechten, soweit im Einzel-
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der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wert-
grenze über-schritten wird; 

fall eine in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer 
festgelegte Wertgrenze überschr i t ten  wird; 

 
Korrektur Rechtsschreibfehler  

   

6. Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen oder 
entsprechenden Organen von Beteiligungsunternehmen, so-
weit es sich um Grundlagen des Unternehmens betreffende 
Satzungsänderungen, um die Auflösung oder Verschmelzung 
der Unternehmen oder um die Zustimmung zur Übertragung 
oder Verpfändung von Unternehmen oder Anteilen des betref-
fenden Beteiligungsunternehmens handelt; das gilt nicht für 
Beteiligungsunternehmen, in denen die Stimmrechte aus den 
Beteiligungen von der Stadt Hagen ausgeübt werden; 

6. Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen 
oder entsprechenden Organen von Beteiligungsun-
ternehmen, soweit es sich um Grundlagen des Un-
ternehmens betreffende Satzungsänderungen, um 
die Auflösung oder Verschmelzung der Unternehmen 
oder um die Zustimmung zur Übertragung oder Ver-
pfändung von Unternehmen oder Anteilen des betref-
fenden Beteiligungsunternehmens handelt; das gilt 
nicht für Beteiligungsunternehmen, in denen die 
Stimmrechte aus den Beteiligungen von der Stadt 
Hagen ausgeübt werden; 

Zukünft ig keine or ig inäre Zuständig-
keit  des AR mehr , nur  noch Vorbera-
tungsfunkt ion, Zuständigkeit  für  Ent-
scheidung l iegt bei  HVG-Gesel l-
schafterversammlung 
 
Für Entscheidung der HVG-
Gesel lschaf terversammlung is t  im-
mer Legit imat ion durch Ratsbe-
schluss er forder l ich  

   

7. Termingeschäfte sowie sonstige Anlagegeschäfte über 
Devisen, Wertpapiere und an den Börsen gehandelte Waren 
und Rechte, die nicht unter Ziffer 8. fallen, soweit ein in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegter Anlagebe-
trag überschritten wird; 

6. Termingeschäfte sowie sonstige Anlagegeschäfte über 
Devisen, Wertpapiere und an den Börsen gehandelte 
Waren und Rechte, die nicht unter Ziffer 8. fallen, soweit 
ein in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festge-
legter Anlagebetrag überschritten wird; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

8. Einrichtung und Auflösung von Wertpapierspezialfonds; 
Änderung der Einlagenhöhe von Wertpapierspezialfonds; 
grundsätzliche Änderung der Anlagenpolitik; 

7. Einrichtung und Auflösung von Wertpapierspezial-
fonds; Änderung der Einlagenhöhe von Wertpapierspezi-
alfonds; grundsätzliche Änderung der Anlagenpolitik; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

9. Einleitung eines Rechtsstreites mit einem Streitwert, der 
die in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte 
Wertgrenze überschreitet; 

8. Einleitung eines Rechtsstreites mit einem Streitwert, 
der die in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer 
festgelegte Wertgrenze überschreitet; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

10. Abschluss von Vergleichen über Ansprüche und Verzicht 
auf Ansprüche, soweit im Einzelfall eine in der Geschäftsord-
nung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze überschrit-
ten wird; 

9. Abschluss von Vergleichen über Ansprüche und Ver-
zicht auf Ansprüche, soweit im Einzelfall eine in der Ge-
schäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wert-
grenze überschritten wird; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

11. Regelung allgemeiner Personalverhältnisse, wenn sie 
von besonderer oder grundsätzlicher Bedeutung sind; 

10. Regelung allgemeiner Personalverhältnisse, wenn sie 
von besonderer oder grundsätzlicher Bedeutung sind; 

Anpassung der Nummer ierung  
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12. Begründung, Beendigung und Ausgestaltung der Arbeits-
verhältnisse von Angestellten mit einem Monatsgehalt, das 
über der Grundvergütung der höchsten Vergütungsgruppe des 
TVöD einschließlich der üblichen, sonstigen Vergütungsbe-
standteile liegt oder liegen soll, die aber nicht Geschäftsführer 
sind; 

11. Begründung, Beendigung und Ausgestaltung der Ar-
beitsverhältnisse von Angestellten mit einem Monatsgeh-
alt, das über der Grundvergütung der höchsten Vergü-
tungsgruppe des TVöD einschließlich der üblichen, sons-
tigen Vergütungsbestandteile liegt oder liegen soll, die 
aber nicht Geschäftsführer sind; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

13. Erteilung und Widerruf von Prokuren; 12. Erteilung und Widerruf von Prokuren; Anpassung der Nummer ierung  

   

14. Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern oder Angehörigen 
ersten Grades und Ehegatten der Geschäftsführer gemäß § 7 
Abs. 3 S. 2; 

13. Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern oder Angehö-
rigen ersten Grades und Ehegatten der Geschäftsführer 
gemäß § 7 Abs. 3 S. 2; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

15. Schließung eines Hallen- oder Freibades; 14. Schließung eines Hallen- oder Freibades; Keine or ig inäre Zuständigkei t  des AR 
mehr , nur noch Vorberatungsfunkt i-
on,  
 
Zuständigkeit  für  Entscheidung l iegt 
bei  HVG-Gesel lschaf terversammlung 
 
Für Entscheidung der HVG-
Gesel lschaf terversammlung is t  im-
mer Legit imat ion durch Ratsbe-
schluss er forder l ich 
 

   

16. Änderung der regelmäßigen Öffnungszeiten der Hallen- 
und Freibäder, soweit dadurch die Zeiten des öffentlichen 
Schwimmens erheblich eingeschränkt werden; 

14. Änderung der regelmäßigen Öffnungszeiten der Hal-
len- und Freibäder, soweit dadurch die Zeiten des öffent-
lichen Schwimmens erheblich eingeschränkt werden; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

17. Änderung der Schul- und Vereinsschwimmzeiten, soweit 
dadurch die Zeiten um mehr als 10 % eingeschränkt werden; 

15. Änderung der Schul- und Vereinsschwimmzeiten, 
soweit dadurch die Zeiten um mehr als 10 % einge-
schränkt werden; 

Anpassung der Nummer ierung  

   

18. Preisgestaltung für die Bäderbenutzung, soweit die Prei-
se mehr als 15 % p.a. geändert werden sollen; 

16. Preisgestaltung für die Bäderbenutzung, soweit die 
Preise mehr als 15 % p.a. geändert werden sollen; 

Anpassung der Nummer ierung  
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19. Festlegung von Vereinsentgelten. 17. Festlegung von Vereinsentgelten. Anpassung der Nummer ierung  

   

(4) Der Zustimmungsvorbehalt nach Abs. 3 erstreckt sich 
auch auf die Angelegenheiten in Gesellschaften, an denen die 
Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 50 % 
am Stammkapital hält, und diese keinen eigenen zuständigen 
Aufsichtsrat haben. 

(4) Der Zustimmungsvorbehalt nach Abs. 3 erstreckt sich 
auch auf die Angelegenheiten in Gesellschaften, an denen 
die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 
50 % am Stammkapital hält, und diese keinen eigenen zu-
ständigen Aufsichtsrat haben. 

 

   

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates zu § 11 Abs. 3 Ziffern 
2., 4., und 6. bedürfen einer Mehrheit von fünfzehn Mitgliedern 
des Aufsichtsrates. Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
sind hinsichtlich der Stimmabgabe zu Beschlüssen zu § 11 
Abs. 3 Ziffer 6. betreffend die Stimmabgabe in Gesellschafter-
versammlungen oder entsprechenden Organen des Beteili-
gungsunternehmens HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb 
(AG Hagen HRB 3642) sowie dessen Beteiligungen an Wei-
sungen des Gesellschafters Stadt Hagen gebunden, sofern die 
Bildung eines Aufsichtsrates nicht gesetzlich vorgeschrieben 
ist. 

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates zu § 11 Abs. 3 
Ziffern 2., und 4., und 6. bedürfen einer Mehrheit von fünf-
zehn Mitgliedern des Aufsichtsrates. Die Arbeitnehmerver-
treter im Aufsichtsrat sind hinsichtlich der Stimmabga-
be zu Beschlüssen zu § 11 Abs. 3 Ziffer 6. betreffend die 
Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen oder 
entsprechenden Organen des Beteiligungsunterneh-
mens HEB-GmbH Hagener Entsorgungsbetrieb (AG 
Hagen HRB 3642) sowie dessen Beteiligungen an Wei-
sungen des Gesellschafters Stadt Hagen gebunden, 
sofern die Bildung eines Aufsichtsrates nicht gesetzlich 
vorgeschrieben ist. 

Änderung wg.  des obigen Wegfal ls  
der  Z i f f .  6. ;   
 
Regelung n icht  mehr erforder l ich 
(zukünft ig nur  Zuständigkeit  Gesel l-
schafterversammlung)  HVG-AR hat  
nur  Vorberatungsfunkt ion  
(=> sh. Abs.  7 Nr.  6)  
 
 

   

(6) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Auf-
schub dulden und auch die Einberufung des Aufsichtsrates 
nach § 9 Abs. 3 S. 3 eine unverzügliche Beschlussfassung 
nicht ermöglicht, dürfen die Geschäftsführer mit Zustimmung 
des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall 
seines Stellvertreters und Zustimmung eines weiteren Auf-
sichtsratsmitgliedes, das vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter zu be-
stimmen ist, selbständig handeln. Die Gründe für die Eilent-
scheidung und die Art der Erledigung sind dem Aufsichtsrat in 
der nächsten Sitzung mitzuteilen. 

(6) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Auf-
schub dulden und auch die Einberufung des Aufsichtsrates 
nach § 9 Abs. 3 S. 3 eine unverzügliche Beschlussfassung 
nicht ermöglicht, dürfen die Geschäftsführer mit Zustim-
mung des Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhin-
derungsfall seines Stellvertreters und Zustimmung eines 
weiteren Aufsichtsratsmitgliedes, das vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall von seinem Stell-
vertreter zu bestimmen ist, selbständig handeln. Die Gründe 
für die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind dem 
Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung mitzuteilen. 

 

   

(7) Der Zuständigkeit des Aufsichtsrates unterliegt zudem die 
Beschlussfassung über: 

(7) Der Zuständigkeit des Aufsichtsrates unterliegt zudem 
die Beschlussfassung über: 

 

   

1. die Vorlage von Angelegenheiten von besonderer Bedeu-
tung durch den Aufsichtsrat an die Gesellschafterversammlung 

1. die Vorlage von Angelegenheiten von besonderer Be-
deutung durch den Aufsichtsrat an die Gesellschafterver-
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(vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 21.); sammlung (vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 21 23);  Anpassung wg.  Verschiebung in Rei-
henfo lge erforder l ich 

   

2. den Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschafter-
versammlung über die Entlastung der Geschäftsführer (vgl. 
§ 13 Abs. 5 Nr. 9.) und die Bestellung des Abschlussprüfers 
(vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 5.); 

2. den Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschaf-
terversammlung über die Entlastung der Geschäftsführer 
(vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 9.) und die Bestellung des Abschluss-
prüfers (vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 5.); 

 

   

3. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorlage des 
Prüfungsberichtes an die Gesellschafterversammlung (vgl. 
§ 16 Abs. 2); 

3. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorlage 
des Prüfungsberichtes an die Gesellschafterversammlung 
(vgl. § 16 Abs. 2); 

 

   

4. den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung für 
die Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 6); 

4. den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung 
für die Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 6); 

 

   

5. die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse der Ge-
schäftsführer und deren persönliche Angelegenheiten; inso-
weit gilt § 112 AktG entsprechend; 

5. die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse der Ge-
schäftsführer und deren persönliche Angelegenheiten; in-
soweit gilt § 112 AktG entsprechend; 

 

   

6. der Gesellschafterversammlung zugewiesene Angele-
genheiten als Vorberatung: 

6. der Gesellschafterversammlung zugewiesene Angele-
genheiten als Vorberatung: 

 

   

a) Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Ge-
schäftsanteile oder von Teilen der Geschäftsanteile und 
jede andere Verfügung über einen Geschäftsanteil 
(§ 13 Abs. 5 Nr. 1.), 

a) Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Ge-
schäftsanteile oder von Teilen der Geschäftsanteile 
und jede andere Verfügung über einen Geschäftsan-
teil (§ 13 Abs. 5 Nr. 1.), 

 

   

b) Übernahme neuer Aufgaben (§ 13 Abs. 5 Nr. 2.), b) Übernahme neuer Aufgaben (§ 13 Abs. 5 Nr. 2.),  

   

c) Vorschlag zur Ergebnisverwendung an die Gesellschaf-
terversammlung (§ 13 Abs. 5 Nr. 4.), 

c) Vorschlag zur Ergebnisverwendung an die Gesell-
schafterversammlung (§ 13 Abs. 5 Nr. 4.), 

 

   

d) Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschafterver-
sammlung über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 
sowie dessen Nachträge (§ 13 Abs. 5 Nr. 6.), 

d) Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschafter-
versammlung über die Feststellung des Wirtschafts-
planes sowie dessen Nachträge (§ 13 Abs. 5 Nr. 6.), 
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e) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern (§ 13 
Abs. 5 Nr. 7.), 

e) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern 
(§ 13 Abs. 5 Nr. 7.), 

 

   

f) Begründung und Beendigung des Anstellungsverhältnis-
ses von Geschäftsführern (§ 13 Abs. 5 Nr. 8.), 

f)  Begründung und Beendigung des Anstellungsver-
hältnisses von Geschäftsführern (§ 13 Abs. 5 Nr. 8.), 

 

   

g) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Betei-
ligungen sowie die Errichtung, Verpachtung und Pacht 
von Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäfts-
führung solcher Unternehmen; das Gleiche gilt für den 
Fall, dass ein beherrschtes Unternehmen die vorge-
nannten Rechtshandlungen vornimmt (§ 13 Abs. 5 
Nr. 10.), 

g) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Be-
teiligungen sowie die Errichtung, Verpachtung und 
Pacht von Unternehmen sowie die Übernahme der 
Geschäftsführung solcher Unternehmen; das Gleiche 
gilt für den Fall, dass ein beherrschtes Unternehmen 
die vorgenannten Rechtshandlungen vornimmt (§ 13 
Abs. 5 Nr. 10.), 

 

   

h) Abschluss, Änderung und Beendigung von Unterneh-
mensverträgen i.S.d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG (§ 13 
Abs. 5 Nr. 11.). 

h) Abschluss, Änderung und Beendigung von Unter-
nehmensverträgen i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 
AktG (§ 13 Abs. 5 Nr. 11.). 

 

   

 i) Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen 
oder entsprechenden Organen von Beteili-
gungsunternehmen, soweit es sich um Grund-
lagen von Beteiligungsunternehmen, soweit es 
sich um Grundlagen des Unternehmens betref-
fende Satzungsänderungen, um die Auflösung 
oder Verschmelzung der Unternehmen oder um 
die Zustimmung zur Übertragung oder Verpfän-
dung von Unternehmen oder Anteilen des be-
treffenden Beteiligungsunternehmens handelt; 
das gilt nicht für Beteiligungsunternehmen, in 
denen die Stimmrechte aus den Beteiligungen 
von der Stadt Hagen ausgeübt werden; 

 

Nachtei l  der Formul ierung aus dem 
SPD-Vorschlag: Grundlagen von Be-
te i l igungsunternehmen = unbest imm-
ter  Begr if f  (ke in Kata log)  
 
 
 
 
 
 
Keine Stre ichung!  Wenn Stadt  
St immrechte ausübt,  besteht kom-
munaler  Einf luss  (z.B.  beim HEB)  

 i )  St immabgabe in Gesel lschafterversamm-
lungen oder entsprechenden Organen bei  
Gesel lschaf ten,  an denen d ie Gesel lschaf t  
e ine unmit te lbare Bete i l igung von mehr a ls  
50 % am Stammkapi ta l häl t ,  soweit  es s ich 
um  

Vorschlag von Verwal tung und HVG, 
den Begr i f f  „Grundlagen“  näher  e in-
zugrenzen.  
Stre ichung “oder entsprechenden 
Organen“: Unsaubere, aber auch 
über f lüss ige Formul ierung 
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(1)  Geschäfte und Angelegenhei ten von 

herausragender oder  ex istenzie l ler  Be-
deutung für  das Unternehmen,  
 

(2)  das Unternehmen betref fende grundle-
gende Satzungsänderungen,  

 
(3)  d ie Auf lösung oder  Verschmelzung des 

Bete i l igungsunternehmens oder  
 

(4)  d ie Zust immung zur Übert ragung oder 
Verpfändung von Unternehmen oder An-
te i len des betref fenden Bete i l igungsun-
ternehmens 

 
handel t ;  das g i l t  nicht für  Bete i l igungsun-
ternehmen, in denen die St immrechte aus 
den Betei l igungen von der Stadt Hagen 
ausgeübt werden;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 j)  Schließung eines Hallen-  oder Fre ibades. Freibad vom SPD-Vorschlag n icht  
er fasst ;  Ergänzung s innvol l  
 
vorher  a l le in ige Kompetenz des AR  

   

   

In den Fällen der lit. a), g) und h) bedarf die Beschlussfassung 
des Aufsichtsrates einer Mehrheit von fünfzehn Mitgliedern des 
Aufsichtsrates. 

In den Fällen der lit. a), g), und h) und i) bedarf die Be-
schlussfassung des Aufsichtsrates einer Mehrheit von fünf-
zehn Mitgliedern des Aufsichtsrates. 
 
Die Zuständigkeit gilt auch für diese Angelegenheiten 
in Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine un-
mittelbare Beteiligung von mehr als 50 % am Stammka-
pital hält, und diese keinen eigenen zuständigen Auf-
sichtsrat haben. 
 
 
Alternat iv-Vorschlag Verwaltung/HVG: 
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Die vorberatende Zuständigkeit  g i l t  für  Angele-
genhei ten nach l i t  a)  b is h)  auch in Gesel lschaf-
ten,  an denen d ie Gesel lschaf t  e ine unmitte lbare 
Bete i l igung von mehr a ls 50 % am Stammkapita l 
häl t ,  sofern d iese keinen e igenen zuständigen 
Aufs ichtsrat  haben.  

 
h ier  sol l te nur Vorberatungsfunkt ion 
des AR def in ier t  werden; d ie Zustän-
digkeit  l iegt bei  Gesel lschaf terver-
sammlung der  HVG;  
 
 

   

   

§ 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung und 
Vorsitz 

§ 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung und 
Vorsitz 

 

   

(1) Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn 
eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich wird 
oder die Einberufung aus einem sonstigen Grunde im Interes-
se der Gesellschaft liegt. 

(1) Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, 
wenn eine Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich 
wird oder die Einberufung aus einem sonstigen Grunde im 
Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

   

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spä-
testens innerhalb von acht Monaten nach Schluss des Ge-
schäftsjahres statt. 

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet 
spätestens innerhalb von acht Monaten nach Schluss des 
Geschäftsjahres statt. 

 

   

(3) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Ge-
schäftsführer einberufen. Die Gesellschafter sind berechtigt, 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung der 
Versammlung zu verlangen.  

(3) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Ge-
schäftsführer einberufen. Die Gesellschafter sind berechtigt, 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Einberufung 
der Versammlung zu verlangen.  

 

   

Der Aufsichtsrat kann entsprechend § 111 Abs. 3 AktG eine 
Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es das Wohl der 
Gesellschaft erfordert. 

Der Aufsichtsrat kann entsprechend § 111 Abs. 3 AktG eine 
Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es das Wohl 
der Gesellschaft erfordert. 

 

   

(4) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens vierzehntägiger 
Frist einberufen.  

(4) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter 
Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens vierzehntägi-
ger Frist einberufen.  

 

   

Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zeitpunkt 
der Absendung der Einladung an.  

Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zeitpunkt 
der Absendung der Einladung an.  
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In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberu-
fung oder eine kürzere Frist gewählt werden. 

In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberu-
fung oder eine kürzere Frist gewählt werden. 

 

   

Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesell-
schaft statt. 

Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesell-
schaft statt. 

 

   

(5) Soweit die Gesellschafterversammlung keinen abwei-
chenden Beschluss fasst, führt den Vorsitz in der Gesellschaf-
terversammlung der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im 
Verhinderungsfall sein Stellvertreter. Sind beide verhindert, so 
hat ein Geschäftsführer die Versammlung zu leiten. 

(5) Soweit die Gesellschafterversammlung keinen abwei-
chenden Beschluss fasst, führt den Vorsitz in der Gesell-
schafterversammlung der Vorsitzende des Aufsichtsrates 
oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. Sind beide 
verhindert, so hat ein Geschäftsführer die Versammlung zu 
leiten. 
 

 

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn 
mindestens Dreiviertel des Stammkapitals vertreten ist. 

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, 
wenn mindestens Dreiviertel des Stammkapitals vertreten 
ist. 

 

   

Ist die Gesellschafterversammlung in einer ordnungsgemäß 
einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen 
zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit glei-
cher Tagesordnung gemäß Abs. 4 einberufen werden, die 
ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist. 
Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

Ist die Gesellschafterversammlung in einer ordnungsgemäß 
einberufenen Sitzung nicht beschlussfähig, so kann binnen 
zwei Wochen eine neue Gesellschafterversammlung mit 
gleicher Tagesordnung gemäß Abs. 4 einberufen werden, 
die ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfä-
hig ist. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

   

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung ist - sofern nicht zwingend eine notariel-
le Beurkundung erforderlich ist - eine Niederschrift anzuferti-
gen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen und 
allen Gesellschaftern innerhalb eines Monats bekannt zu ge-
ben ist. 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung ist - sofern nicht zwingend eine nota-
rielle Beurkundung erforderlich ist - eine Niederschrift anzu-
fertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeich-
nen und allen Gesellschaftern innerhalb eines Monats be-
kannt zu geben ist. 

 

   

(8) Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift 
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
Empfang bei der Gesellschaft schriftlich und unter Angabe von 
Gründen geltend zu machen; nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Niederschrift als genehmigt. 

(8) Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift 
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach 
Empfang bei der Gesellschaft schriftlich und unter Angabe 
von Gründen geltend zu machen; nach Ablauf dieser Frist 
gilt die Niederschrift als genehmigt. 
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Über die Einwendungen entscheidet die nächste Gesellschaf-
terversammlung mit Dreiviertel Mehrheit des vertretenen 
Stammkapitals. 

Über die Einwendungen entscheidet die nächste Gesell-
schafterversammlung mit Dreiviertel Mehrheit des vertrete-
nen Stammkapitals. 

 

   

   

(9) Die Geschäftsführer nehmen an der Gesellschafterver-
sammlung teil, soweit die Gesellschafterversammlung im Ein-
zelnen nichts anderes beschließt. 

(9) Die Geschäftsführer nehmen an der Gesellschafter-
versammlung teil, soweit die Gesellschafterversammlung im 
Einzelnen nichts anderes beschließt. 

 

   

(10) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat das Recht zur Teil-
nahme an der Gesellschafterversammlung und ist rechtzeitig 
hierzu einzuladen. 

(10) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat das Recht zur 
Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und ist recht-
zeitig hierzu einzuladen. 

 

   

(11) Für Vertreter der Stadt Hagen in der Gesellschafterver-
sammlung ist § 113 Abs. 1 und Abs.2 GO NRW zu beachten. 

(11) Für Vertreter der Stadt Hagen in der Gesellschafter-
versammlung ist § 113 Abs. 1 und Abs.2 GO NRW zu be-
achten. 

 

   

   

§ 13 Aufgaben und Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung 

§ 13 Aufgaben und Beschlussfassung der Gesell-
schafterversammlung 

 

   

(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, 
soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt, der einfachen Stimmenmehrheit des in der 
Versammlung vertretenen Stammkapitals. 

(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, 
soweit das Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag nichts 
anderes bestimmt, der einfachen Stimmenmehrheit des in 
der Versammlung vertretenen Stammkapitals. 

 

   

(2) In der Gesellschafterversammlung gewähren je 
50.000,00 EUR eines Geschäftsanteils eine Stimme. 

(2) In der Gesellschafterversammlung gewähren je 
50.000,00 EUR eines Geschäftsanteils eine Stimme. 

 

   

(3) Es besteht die Möglichkeit einer Beschlussfassung nach 
§ 48 Abs. 2 GmbHG. 

(3) Es besteht die Möglichkeit einer Beschlussfassung 
nach § 48 Abs. 2 GmbHG. 

 

   

(4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tages-
ordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf 
Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Gesell-

(4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tages-
ordnung gefasst werden. Nachträglich können Anträge auf 
Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständigkeit der Gesell-
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schafterversammlung gehören, aufgenommen werden, wenn 
sie spätestens drei Tage vor der Gesellschafterversammlung 
den Gesellschaftern schriftlich bekannt gemacht worden sind. 
Dasselbe gilt für Anträge der Geschäftsführer oder des Auf-
sichtsrates. 

schafterversammlung gehören, aufgenommen werden, 
wenn sie spätestens drei Tage vor der Gesellschafterver-
sammlung den Gesellschaftern schriftlich bekannt gemacht 
worden sind. Dasselbe gilt für Anträge der Geschäftsführer 
oder des Aufsichtsrates. 

   

(5) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 
unterliegen außer den im Gesetz und an anderer Stelle dieses 
Gesellschaftsvertrages genannten Fällen: 

(5) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 
unterliegen außer den im Gesetz und an anderer Stelle 
dieses Gesellschaftsvertrages genannten Fällen: 

 

   

1. Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Ge-
schäftsanteile oder von Teilen der Geschäftsanteile und jede 
andere Verfügung über einen Geschäftsanteil; 

1. Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Ge-
schäftsanteile oder von Teilen der Geschäftsanteile und 
jede andere Verfügung über einen Geschäftsanteil; 

 

   

2. Übernahme neuer Aufgaben; 2. Übernahme neuer Aufgaben;  

   

3. Feststellung des Jahresabschlusses (vgl. § 16 Abs. 3); 3. Feststellung des Jahresabschlusses (vgl. § 16 Abs. 3);  

   

4. Ergebnisverwendung (vgl. § 16 Abs. 3); 4. Ergebnisverwendung (vgl. § 16 Abs. 3);  

   

5. Bestellung des Abschlussprüfers; 5. Bestellung des Abschlussprüfers;  

   

6. Feststellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge 
(vgl. § 15 Abs. 1); 

6. Feststellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nach-
träge (vgl. § 15 Abs. 1); 

 

   

7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern; 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern; 
dies gilt auch für von Mitgesellschaftern zu benen-
nende Personen; 

 
Ergänzung is t  sachgerecht  

   

8. Begründung und Beendigung des Anstellungsverhältnis-
ses von Geschäftsführern; 

8. Begründung und Beendigung des Anstellungsverhält-
nisses von Geschäftsführern; dies gilt auch für von 
Mitgesellschaftern zu benennende Personen; 

 
Ergänzung is t  sachgerecht  

   

9. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer; 9. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsfüh-
rer; 
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10. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteili-
gungen sowie die Errichtung, Verpachtung und Pacht von 
Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäftsführung 
solcher Unternehmen; das Gleiche gilt für den Fall, dass ein 
beherrschtes Unternehmen die vorgenannten Rechtshandlun-
gen vornimmt; 

10. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Be-
teiligungen sowie die Errichtung, Verpachtung und Pacht 
von Unternehmen sowie die Übernahme der Geschäfts-
führung solcher Unternehmen; das Gleiche gilt für den 
Fall, dass ein beherrschtes Unternehmen die vorgenann-
ten Rechtshandlungen vornimmt; 

 

   

11. Abschluss, Änderung und Beendigung von Unterneh-
mensverträgen i.S.d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG; 

11. Abschluss, Änderung und Beendigung von Unter-
nehmensverträgen i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG; 

 

   

12. Benennung/Entsendung von Mitgliedern für den Auf-
sichtsrat oder das entsprechende Organ eines Beteiligungsun-
ternehmens, soweit es sich nicht um Arbeitnehmer handelt; 

12. Benennung/Entsendung von Mitgliedern für den Auf-
sichtsrat oder das entsprechende Organ eines Beteili-
gungsunternehmens, soweit es sich nicht um Arbeitneh-
mer handelt; dies gilt auch für von Mitgesellschaftern 
zu benennenden Personen; 

 
 
 
Ergänzung is t  sachgerecht  

   

13. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 13. Änderungen des Gesellschaftsvertrages;  

   

14. Auflösung der Gesellschaft; 14. Auflösung der Gesellschaft;  

   

15. Befreiung der Geschäftsführer von den Beschränkungen 
des § 181 BGB (vgl. § 7 Abs. 7); 

15. Befreiung der Geschäftsführer von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB (vgl. § 7 Abs. 7); 

 

   

16. Bestimmung der Zahl der Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 1 
S. 2); 

16. Bestimmung der Zahl der Geschäftsführer (vgl. § 7 
Abs. 1 S. 2); 

 

   

17. Festlegung von Alleinvertretungsbefugnis bei mehreren 
Geschäftsführern (vgl. § 7 Abs. 1 S. 5); 

17. Festlegung von Alleinvertretungsbefugnis bei mehre-
ren Geschäftsführern (vgl. § 7 Abs. 1 S. 5); 

 

   

18. Ernennung eines Vorsitzenden der Geschäftsführer (vgl. 
§ 7 Abs. 2); 

18. Ernennung eines Vorsitzenden der Geschäftsführer 
(vgl. § 7 Abs. 2); 

 

   

19. Festsetzung des Sitzungsgeldes (vgl. § 9 Abs. 10); 19. Festsetzung des Sitzungsgeldes (vgl. § 9 Abs. 10);  
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 20. Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen 
oder entsprechenden Organen von Beteiligungsun-
ternehmen, soweit es sich um Grundlagen von Betei-
ligungsunternehmen, soweit es sich um Grundlagen 
des Unternehmens betreffende Satzungsänderungen, 
um die Auflösung oder Verschmelzung der Unter-
nehmen oder um die Zustimmung zur Übertragung 
oder Verpfändung von Unternehmen oder Anteilen 
des betreffenden Beteiligungsunternehmens handelt;  

 

 
 

 
 

 
20. St immabgabe in Gesel lschaf terversamm-
lungen oder entsprechenden Organen bei Ge-
sel lschaf ten, an denen die Gesel lschaf t  e ine 
unmit telbare Bete i l igung von mehr a ls 50 % am 
Stammkapita l hält ,   

 
(1)  soweit  es s ich um Geschäfte und Ange-

legenheiten von herausragender oder 
ex istenzie l ler  Bedeutung für  das Unter-
nehmen 
 

(2)  das Unternehmen betref fende grundle-
gende Satzungsänderungen,  

 
(3)  d ie Auf lösung oder  Verschmelzung des 

Bete i l igungsunternehmens 
 

(4)  d ie Zust immung zur Übert ragung oder 
Verpfändung von Unternehmen oder An-
te i len des betref fenden Bete i l igungsun-
ternehmens 

 
handel t ;  das g i l t  nicht  für  Bete i l igungsunterneh-
men, in denen d ie St immrechte aus den Bete i l i -
gungen von der Stadt Hagen ausgeübt  werden;  

 
jetzt  ke ine Al le inzuständigkeit  des 
AR HVG mehr  
Stre ichung “oder entsprechenden 
Organen“: Unsaubere aber auch 
über f lüss ige Formul ierung (Formul ie-
rungsvorschlag analog § 11 Abs. 7 
l i t .  i  

   

 21. Schließung eines Hallen-  und Freibades Vorher  Kompetenz des AR 
Freibad n icht  er fasst  

   



Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (HVG) – Vorschläge zur Anpassung Gesellschaftsvertrag – SPD Fraktion 
 

HVG - Gesellschaftsvertrag - aktuell HVG – Gesellschaftsvertrag – Änderungen SPD Anmerkungen 
 

 
Stand: 19.09.2017 fett = Änderungsvorschlag SPD / kurs iv + unters tr ichen + erweiter t  = Hinweis und Anpassungsmöglichkei t  (Stadt Hagen/HVG)   
   Seite 25 von 29 
 

20. Wahrnehmung von Rechten für die in Nr. 1. – 4. und 6. –
 17. bezeichneten Angelegenheiten bei verbundenen Unter-
nehmen i.S.d. § 15 AktG; 

22. Wahrnehmung von Rechten für die in Nr. 1. – 4. 
und 6. – 17. bezeichneten Angelegenheiten bei 
verbundenen Unternehmen i.S.d. § 15 AktG; 
 
 
22. Wahrnehmung der Rechte nach den Ziffern des 
Absatzes 5 auch für Unternehmen, an denen die 
Gesellschaft beteiligt ist; 
 
22. Wahrnehmung von Rechten für  die in 
Nr.  1. – 4. und 6.  – 17. bezeichneten Ange-
legenheiten bei Gesel lschaf ten, an denen 
d ie Gesel lschaf t  e ine unmit telbare Bete i l i -
gung von mehr a ls 50 % am Stammkapi ta l  
häl t ,  

 
 
 
 
 
Erfassung jedes Betei l igungsverhäl t-
n isses!  
 
 
Gleichlauf und Def ini t ion, wie z.  B.  
bei Vorberatungsfunkt ion des Auf-
s ichtsrates  
 
 

   

21. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die ihr von 
den Geschäftsführern oder vom Aufsichtsrat zur Entscheidung 
vorgelegt werden. 

23. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die 
ihr von den Geschäftsführern oder vom Aufsichtsrat 
zur Entscheidung vorgelegt werden. 

Neue Nummerierung erforder l ich  

   

(6) Beschlüsse zu den Ziffern 1., 2., 10., 11., 13. und 14. des 
Abs. 5 bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln des vertrete-
nen Stammkapitals. 

(6) Beschlüsse zu den Ziffern 1., 2., 10., 11., 13. und 14. 
des Abs. 5 bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln des 
vertretenen Stammkapitals. 

 

   

(7) Der für die Gesellschafterin Stadt Hagen entsandte Ver-
treter ist bei der Stimmabgabe in der Gesellschafterversamm-
lung an etwaige Weisungen des Rates der Stadt Hagen ge-
bunden. 

(7) Der für die Gesellschafterin Stadt Hagen entsandte 
Vertreter ist bei der Stimmabgabe in der Gesellschafterver-
sammlung an etwaige Weisungen des Rates der Stadt Ha-
gen gebunden. 

 

   

   

§ 14 Sonderrechte der Stadt Hagen § 14 Sonderrechte der Stadt Hagen  

   

(1) Der Rat der Stadt Hagen kann sich jederzeit über alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichten und von den 
Geschäftsführern Auskunft verlangen. Er kann sämtliche Ge-
schäfts- und Verwaltungsvorgänge nachprüfen sowie Berichte 
und Akten anfordern. Hierbei kann er sich auch einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft oder des Rechnungsprüfungsam-

(1) Der Rat der Stadt Hagen kann sich jederzeit über alle 
Angelegenheiten der Gesellschaft unterrichten und von den 
Geschäftsführern Auskunft verlangen. Er kann sämtliche 
Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge nachprüfen sowie 
Berichte und Akten anfordern. Hierbei kann er sich auch 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder des Rechnungs-
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tes bedienen. Die Rechte nach S. 1 stehen auch der bei der 
Stadt Hagen für das Beteiligungscontrolling zuständigen Stelle 
zu. Die Geschäftsführer informieren den Aufsichtsratsvorsit-
zenden über eine Unterrichtung oder Auskunft. 

prüfungsamtes bedienen. Die Rechte nach S. 1 stehen 
auch der bei der Stadt Hagen für das Beteiligungscontrolling 
zuständigen Stelle zu. Die Geschäftsführer informieren den 
Aufsichtsratsvorsitzenden über eine Unterrichtung oder 
Auskunft. 

   

(2) Die Auflösung der Gesellschaft, die Veräußerung von 
Gesellschafterrechten an Beteiligungsunternehmen und die 
Beschlussfassung über die Auflösung der Beteiligungsunter-
nehmen bedürfen der Zustimmung des Rates der Stadt Ha-
gen. 

(2) Die Auflösung der Gesellschaft, die Veräußerung von 
Gesellschafterrechten an Beteiligungsunternehmen und die 
Beschlussfassung über die Auflösung der Beteiligungsun-
ternehmen bedürfen der Zustimmung des Rates der Stadt 
Hagen. 

 

   

(3) Dem Beteiligungscontrolling der Stadt Hagen wird für die 
Wahrnehmung der in § 395 AktG definierten Aufgaben die 
Möglichkeit eingeräumt, an den Sitzungen des Aufsichtsrates 
und an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen ohne 
Stimm- und Rederecht teilzunehmen. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. 

(3) Dem Beteiligungscontrolling der Stadt Hagen wird für 
die Wahrnehmung der in § 395 AktG definierten Aufgaben 
die Möglichkeit eingeräumt, an den Sitzungen des Auf-
sichtsrates und an den Sitzungen der Gesellschafterver-
sammlungen ohne Stimm- und Rederecht teilzunehmen. 
Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Aufsichtsra-
tes. 

 

   

Sofern eine Teilnahme des Beteiligungscontrollings an den 
Aufsichtsratssitzungen erfolgt, scheidet eine weitergehende 
Berichterstattung der von der Gesellschafterin Stadt Hagen 
entsandten Aufsichtsratsmitglieder im Sinne des § 394 AktG 
an die entsendende Stelle aus. 

Sofern eine Teilnahme des Beteiligungscontrollings an den 
Aufsichtsratssitzungen erfolgt, scheidet eine weitergehende 
Berichterstattung der von der Gesellschafterin Stadt Hagen 
entsandten Aufsichtsratsmitglieder im Sinne des § 394 AktG 
an die entsendende Stelle aus. 

 

   

   

§ 15 Wirtschaftsplan § 15 Wirtschaftsplan  

   

(1) Die Geschäftsführer stellen so rechtzeitig einen Wirt-
schaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung diesen 
nach der Vorberatung durch den Aufsichtsrat vor Beginn des 
Geschäftsjahres feststellen kann. 

(1) Die Geschäftsführer stellen so rechtzeitig einen Wirt-
schaftsplan auf, dass die Gesellschafterversammlung die-
sen nach der Vorberatung durch den Aufsichtsrat vor Be-
ginn des Geschäftsjahres feststellen kann. 

 

   

(2) Der Wirtschaftsplan umfasst in sinngemäßer Anwendung 
der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften den Vermögens-
plan, den Erfolgsplan und den Personalbedarfsplan. Gleichzei-

(2) Der Wirtschaftsplan umfasst in sinngemäßer Anwen-
dung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften den 
Vermögensplan, den Erfolgsplan und den Personalbedarfs-
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tig haben die Geschäftsführer eine fünfjährige Finanzplanung 
aufzustellen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. 
Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende 
Wirtschaftsjahr. Der Finanzplan stellt Umfang und Zusammen-
setzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmög-
lichkeiten dar. Notwendige Investitionen sind in einem eigenen 
fünfjährigen Investitionsprogramm aufzuzeigen, der Finanz-
plan berücksichtigt die Investitionsfolgekosten. Der Finanzplan 
und das Investitionsprogramm sind mit dem Wirtschaftsplan 
der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

plan. Gleichzeitig haben die Geschäftsführer eine fünfjähri-
ge Finanzplanung aufzustellen und den Gesellschaftern zur 
Kenntnis zu bringen. Das erste Planungsjahr der Finanzpla-
nung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der Finanzplan stellt 
Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aus-
gaben und Deckungsmöglichkeiten dar. Notwendige Investi-
tionen sind in einem eigenen fünfjährigen Investitionspro-
gramm aufzuzeigen, der Finanzplan berücksichtigt die In-
vestitionsfolgekosten. Der Finanzplan und das Investitions-
programm sind mit dem Wirtschaftsplan der Entwicklung 
anzupassen und fortzuführen. 

   

   

§ 16 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung § 16 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung  

   

(1) Jahresabschluss und Lagebericht sind von den Ge-
schäftsführern innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres entsprechend den für große Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des Han-
delsgesetzbuches aufzustellen und dem Abschlussprüfer vor-
zulegen. Im Lagebericht ist zur Einhaltung der öffentlichen 
Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen. 

(1) Jahresabschluss und Lagebericht sind von den Ge-
schäftsführern innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des 
Geschäftsjahres entsprechend den für große Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem Abschlussprü-
fer vorzulegen. Im Lagebericht ist zur Einhaltung der öffent-
lichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu 
nehmen. 

 

   

(2) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss zu-
sammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des 
Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsbe-
richtes den Gesellschaftern zur Feststellung des Jahresab-
schlusses und gleichzeitig dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzu-
legen. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner 
Prüfung ist der Gesellschafterversammlung zusammen mit 
dem Vorschlag über die Ergebnisverwendung ebenfalls unver-
züglich vorzulegen. 

(2) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss zu-
sammen mit dem Lagebericht und dem Prüfungsbericht des 
Abschlussprüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungs-
berichtes den Gesellschaftern zur Feststellung des Jahres-
abschlusses und gleichzeitig dem Aufsichtsrat zur Prüfung 
vorzulegen. Der Bericht des Aufsichtsrates über das Ergeb-
nis seiner Prüfung ist der Gesellschafterversammlung zu-
sammen mit dem Vorschlag über die Ergebnisverwendung 
ebenfalls unverzüglich vorzulegen. 

 

   

(3) Die Gesellschafter haben bis spätestens zum Ablauf der 
ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Feststellung 
des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung für das 
vorangegangene Geschäftsjahr zu beschließen. Auf den Jah-

(3) Die Gesellschafter haben bis spätestens zum Ablauf 
der ersten acht Monate des Geschäftsjahres über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwen-
dung für das vorangegangene Geschäftsjahr zu beschlie-
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resabschluss sind bei der Feststellung die für seine Aufstel-
lung geltenden Vorschriften anzuwenden. 

ßen. Auf den Jahresabschluss sind bei der Feststellung die 
für seine Aufstellung geltenden Vorschriften anzuwenden. 

   

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend den 
für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen. Die Ab-
schlussprüfung muss sich auch auf die Prüfungsgegenstände 
des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz erstrecken. 

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend 
den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches zu prüfen. 
Die Abschlussprüfung muss sich auch auf die Prüfungsge-
genstände des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz 
erstrecken. 

 

   

(5) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorschriften. 

(5) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

   

(6) Im Anhang zum Jahresabschluss sind nach Maßgabe 
des § 108 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 2 GO NRW die für die Tätig-
keit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder 
der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder einer ähnlichen 
Einrichtung im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB jeweils für jede 
Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die 
Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen 
unter Aufgliederung nach Komponenten im Sinne des § 285 
Nr. 9 a) HGB anzugeben. 

(6) Im Anhang zum Jahresabschluss sind nach Maßgabe 
des § 108 Abs. 1 Nr. 9 und Abs. 2 GO NRW die für die Tä-
tigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge der Mit-
glieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder einer 
ähnlichen Einrichtung im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB jeweils 
für jede Personengruppe sowie zusätzlich unter Namens-
nennung die Bezüge jedes einzelnen Mitglieds dieser Per-
sonengruppen unter Aufgliederung nach Komponenten im 
Sinne des § 285 Nr. 9 a) HGB anzugeben. 

 

   

(7) Der Stadt Hagen werden zur Klärung von Fragen, die bei 
der Prüfung nach § 44 Haushaltsgrundsätzegesetz auftreten, 
die nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgesehenen Be-
fugnisse eingeräumt. 

(7) Der Stadt Hagen werden zur Klärung von Fragen, die 
bei der Prüfung nach § 44 Haushaltsgrundsätzegesetz auf-
treten, die nach § 54 Haushaltsgrundsätzegesetz vorgese-
henen Befugnisse eingeräumt. 

 

   

   

§ 17 Bekanntmachungen § 17 Bekanntmachungen  

   

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit nicht 
eine andere Bekanntmachung durch Gesetz zwingend vorge-
schrieben ist, im elektronischen Bundesanzeiger. 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit nicht 
eine andere Bekanntmachung durch Gesetz zwingend vor-
geschrieben ist, im elektronischen Bundesanzeiger. 
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§ 18 Steuerklausel § 18 Steuerklausel  

   

Der gesamte Leistungsverkehr zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern ist angemessen abzurechnen. Dabei sind die 
steuerlichen Grundsätze über verdeckte Gewinnausschüttun-
gen zu beachten. Bei Verstößen ist der zu Unrecht begünstigte 
Gesellschafter verpflichtet, den ihm zugeflossenen Vorteil zu 
erstatten oder wertmäßig zu ersetzen. 

Der gesamte Leistungsverkehr zwischen Gesellschaft und 
Gesellschaftern ist angemessen abzurechnen. Dabei sind 
die steuerlichen Grundsätze über verdeckte Gewinnaus-
schüttungen zu beachten. Bei Verstößen ist der zu Unrecht 
begünstigte Gesellschafter verpflichtet, den ihm zugeflosse-
nen Vorteil zu erstatten oder wertmäßig zu ersetzen. 

 

   

   

§ 19 Salvatorische Klausel § 19 Salvatorische Klausel  

   

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages 
unwirksam sein oder werden oder aus Rechtsgründen nicht 
durchgeführt werden können, soll dadurch die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht 
berührt werden. Die Gesellschafter sind sich darüber einig, 
unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen durch ande-
re Regelungen zu ersetzen, die dem mit den unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmungen angestrebten Zweck 
und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht werden. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertra-
ges unwirksam sein oder werden oder aus Rechtsgründen 
nicht durchgeführt werden können, soll dadurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertra-
ges nicht berührt werden. Die Gesellschafter sind sich dar-
über einig, unwirksame oder undurchführbare Bestimmun-
gen durch andere Regelungen zu ersetzen, die dem mit den 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen ange-
strebten Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht 
werden. 
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§ 1 Rechtsform, Firma und Sitz 

 

(1) Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

 

(2) Sie führt die Firma “Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH“. 

  

(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Hagen. 

 

 

§ 2 Gegenstand und Ziele des Unternehmens 

 

(1) Die Gesellschaft ist ein kommunales Dienstleistungsunternehmen, das 

 

− Haushalte, Gewerbe und Industrie mit Energie (Elektrizität, Gas, Wärme) 
und Wasser versorgt, 

− den öffentlichen Personennahverkehr betreibt, 

− öffentliche Bäder betreibt, 

− Altenpflege- und Jugendeinrichtungen betreibt, 

− Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose 
durchführt, 

− Aufgaben der Abfallentsorgung und Straßenreinigung wahrnimmt, 

− Aufgaben einer Management Holding für ihre Beteiligungsgesellschaften 
wahrnimmt, 

− Dienstleistungen, insbesondere gegenüber ihren Beteiligungsgesell-
schaften und der Stadt Hagen erbringt, 

− weitere Aufgaben übernehmen kann, die ihm von der Stadt Hagen 
zugewiesen werden. 

 

(2) Der Gegenstand des Unternehmens ist auf den öffentlichen Zweck 
auszurichten und das Unternehmen so zu führen, dass der öffentliche Zweck 
nachhaltig erfüllt wird. 

 

(3) Bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben ist das Unternehmen folgenden Zielen 
verpflichtet: 

 

− Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Versorgung, 

− Einsatz, Förderung und Entwicklung moderner Technologien, 

− Angebot eines bedarfsgerechten und kommunalpolitisch orientierten 
Verkehrskonzeptes, 

− sozialverträgliche und wettbewerbsorientierte Preisgestaltung, 

− Förderung des Umweltschutzes, 

− ökologischer und sparsamer Einsatz der vorhandenen Energien und des 
Wassers, 

− Erschließung und Einsatz alternativer Energien. 

 

(4) Die Gesellschaft ist unter Abwägung der in Abs. 3 genannten Ziele zur 
wirtschaftlichen Betriebsführung verpflichtet. 

 

(5) Die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung NRW sind zu 
beachten. 



 
2 

 

 

(6) Die Gesellschaft hat ihre Aufgaben im Interesse der Hagener Einwohner 
wahrzunehmen. 

 

(7) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch 
die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, an anderen Unternehmen beteiligen 
und solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten. 

 

 

§ 3 Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr 

 

(1) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht begrenzt. 

 

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 4 Stammkapital 

 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 81.820.000,00 EUR (in Worten: 
einundachtzig Millionen achthundertzwanzigtausend Euro). 

 

(2) Das Stammkapital ist voll eingezahlt. 

 

 

§ 5 Funktionsbezeichnungen 

 

Bei der Tätigkeit der Gesellschaft soll die im Gesetz zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz - 
LGG) zum Ausdruck kommende Zielsetzung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern beachtet werden. Soweit in diesem Gesellschaftsvertrag Personen 
und/oder Funktionen angesprochen sind, gilt die entsprechende Terminologie 
demgemäß sowohl für Frauen als auch für Männer. 

 

 

§ 6 Gesellschaftsorgane 

 

Die Organe der Gesellschaft sind 

 

1. die Geschäftsführer, 

2. der Aufsichtsrat, 

3. die Gesellschafterversammlung. 

 

 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft 

 

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.  

 

Die Zahl der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestimmt.  
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Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.  

 

Ist mehr als ein Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 
Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem 
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann 
Geschäftsführern die Befugnis zur Einzelvertretung übertragen werden. 

 

Die Beschränkung der Vertretungsbefugnis nach Abs. 3 ist zu beachten. 

 

(2) Sofern die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, kann die 
Gesellschafterversammlung einen Geschäftsführer zum Vorsitzenden der 
Geschäftsführer ernennen. 

 

(3) Die Gesellschaft wird durch die Geschäftsführer gerichtlich und 
außergerichtlich vertreten. 

 

Die Vertretungsbefugnis der Geschäftsführer wird im Innenverhältnis gemäß § 37 
GmbHG in folgendem Umfang beschränkt: 

 

− Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern mit der Gesellschaft oder 
Tochtergesellschaften bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrates, wenn im 
Einzelfall eine in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte 
Wertgrenze überschritten wird, 

 

− Rechtsgeschäfte von Angehörigen ersten Grades und Ehegatten der 
Geschäftsführer mit der Gesellschaft oder Tochtergesellschaften bedürfen 
der Zustimmung des Aufsichtsrates, wenn im Einzelfall eine in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze überschritten 
wird. 

 

(4) Die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt 
und abberufen. Die Bestellung der Geschäftsführer ist zu jeder Zeit widerruflich. 

 

(5) Die Geschäftsführer nehmen für die Gesellschaft die Gesellschafterrechte in 
den Beteiligungsgesellschaften wahr. Die Geschäftsführer haben hierbei etwaige 
Beschlüsse oder Weisungen der Gesellschafterversammlung zu beachten. 

 

(6) Der Aufsichtsrat gibt den Geschäftsführern eine Geschäftsordnung. In dieser 
Geschäftsordnung ist auch das Abstimmungsverfahren zwischen den 
Geschäftsführern zu regeln. Änderungen der Geschäftsordnung erfolgen nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates. 

 

(7) Die Geschäftsführer sind hinsichtlich der Vornahme von Rechtsgeschäften mit 
der Hagener Straßenbahn AG (AG Hagen HRB 1), der Sander Reisen GmbH 
(AG Hagen HRB 1582), der HAGENBAD GmbH (AG Hagen HRB 226), der 
Beschäftigungs- und Qualifzierungsgesellschaft Werkhof gem. GmbH (AG Hagen 
HRB 3556), der HaWeD Hagener Werk- und Dienstleistungs-GmbH (AG Hagen 
HRB 7032) und der BSH Betrieb für Sozialeinrichtungen Hagen gem. GmbH 
(AG Hagen HRB 8001) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die 
Gesellschafterversammlung kann die Befreiung von den Beschränkungen des 
§ 181 BGB allgemein oder im Einzelfall einschränken, ausschließen oder erweitern. 
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§ 8 Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates 

 

(1) Es wird ein Aufsichtsrat gebildet. Dieser besteht aus einundzwanzig 
Mitgliedern. 

 

(2) Vierzehn Mitglieder des Aufsichtsrates werden als Anteilseignervertreter vom 
Rat der Stadt Hagen entsandt (Anteilseignervertreter). Die Entsendung ist 
widerruflich. Wiederentsendung ist zulässig. 

 

(3) Sofern das Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
(Drittelbeteiligungsgesetz) keine zwingende Anwendung findet, werden sieben 
Mitglieder als Arbeitnehmervertreter nach den Regelungen des § 108a GO NRW 
(Arbeitnehmervertreter) durch den Rat der Stadt Hagen bestellt.  

 

Für die Entsendung und Abberufung der Arbeitnehmervertreter findet § 108 a 
Abs. 1 bis 8 GO NRW nebst zugehöriger Wahlverordnung (AvArWahlVO) 
Anwendung. 

 

(4) Die Anteilseignervertreter sind an die Weisungen des Rates der Stadt Hagen 
und seiner Ausschüsse gebunden; Gleiches gilt für die Arbeitnehmervertreter, 
soweit die Bildung eines Aufsichtsrates nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

(5) Die Amtsdauer des Aufsichtsrates endet mit Ablauf der Wahlperiode des 
Rates der Stadt Hagen. Der Aufsichtsrat führt seine Geschäfte bis zur 
konstituierenden Sitzung eines neuen Aufsichtsrates, längstens für 3 Monate, 
weiter. 

 

(6) Die Anteilseignervertreter und die Arbeitnehmervertreter haben ihr Amt auf 
Beschluss des Rates der Stadt Hagen jederzeit niederzulegen.  

 

War für die Entsendung eines Anteilseignervertreters dessen Zugehörigkeit zum 
Rat, zu einem anderen kommunalpolitischen Gremium, zur Stadtverwaltung, oder 
zu der Fraktion bestimmend, so endet sein Amt mit dem Ausscheiden aus dem Rat, 
aus dem jeweiligen kommunalpolitischen Gremium, aus der Stadtverwaltung oder 
aus der Fraktion. 

 

Verliert ein Arbeitnehmervertreter, der als Arbeitnehmer in der Gesellschaft 
beschäftigt ist, die Beschäftigteneigenschaft in der Gesellschaft, muss der Rat ihn 
entsprechend § 113 Absatz 1 Satz 3 GO NRW aus seinem Amt abberufen. 

 

(7) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt unter Einhaltung einer 
vierwöchigen Frist durch eine an die Geschäftsführer der Gesellschaft zu richtende 
schriftliche Erklärung niederlegen. 

 

(8) In den Fällen der Abs. 6 Satz 2 und 7 ist für die nach Abs. 2 zu entsendenden 
Aufsichtsratsmitglieder nach Maßgabe des in Abs. 2 bestimmten Verfahrens 
unverzüglich eine Ersatzentsendung in die laufende Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

 

Im Falle der Abberufung eines Arbeitnehmervertreters aus dem Aufsichtsrat oder 
seines Ausscheidens aus sonstigen Gründen richtet sich die Bestellung eines 
Nachfolgers nach § 108 a Abs. 8 GO NRW. 
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§ 9 Vorsitz, Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vertreter der Gesellschafter zum 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates und einen Vertreter der Arbeitnehmer zu seinem 
Stellvertreter für die durch § 8 festgelegte Amtsdauer. Diese Beschlüsse bedürfen 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Mitglieder des Aufsichtsrates. 
Scheidet der Vorsitzende oder der Stellvertreter während seiner Amtszeit aus, so 
hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ersatzwahl vorzunehmen. 

 

(2) Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall von seinem 
Stellvertreter einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens jedoch 
einmal in jedem Vierteljahr. 

 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates ist verpflichtet, eine außerordentliche 
Aufsichtsratssitzung einzuberufen, wenn dies von mindestens drei 
Aufsichtsratsmitgliedern oder einem der Geschäftsführer schriftlich unter Angabe 
von Gründen verlangt wird. 

 

Die Geschäftsführer nehmen grundsätzlich an den Sitzungen des Aufsichtsrates 
teil. 

 

(3) Der Aufsichtsrat ist schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist 
von mindestens einer Woche einzuberufen. Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt 
es auf den Zeitpunkt der Absendung der Einladung an. In dringenden Fällen 
können eine andere Form der Einberufung oder eine kürzere Frist gewählt werden. 

 

(4) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder zur Sitzung 
ordnungsgemäß geladen sind und zu Beginn der Sitzung mindestens fünfzehn 
Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. 

 

Ist der Aufsichtsrat in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung nicht 
beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen eine neue Sitzung mit gleicher 
Tagesordnung gemäß Abs. 3 S. 1 einberufen werden. In der neuen Sitzung ist der 
Aufsichtsrat auf jeden Fall beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder, 
darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter zu Beginn der Sitzung anwesend 
sind; darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(5) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Aufsichtsratsmitglieder, soweit sich aus dem Gesetz oder diesem 
Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt. Stimmenthaltungen und ungültige 
Stimmen werden bei der Mehrheitsbildung nicht mitgerechnet. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden und im Falle seiner 
Abwesenheit die seines Stellvertreters. Jedes Aufsichtsratsmitglied hat eine 
Stimme. 

 

(6) Beschlüsse können außerhalb von Aufsichtsratssitzungen fernmündlich, 
schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 
Telekommunikationsmittel gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 
widerspricht, und es sich hierbei um Beschlüsse von hoher Dringlichkeit handelt 
oder zu einer solchen Beschlussfassung eine vorherige Zustimmung des 
Aufsichtsrates vorliegt. 

 

(7) Über die Beschlüsse und wesentlichen Verhandlungen des Aufsichtsrates ist 
eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen 
und allen Mitgliedern bekannt zu geben ist. Näheres regelt die Geschäftsordnung 
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des Aufsichtsrates. 

 

(8) Erklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden oder im 
Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter unter der Bezeichnung “Aufsichtsrat der 
Hagener Versorgungs- und Verkehrs-GmbH“ abgegeben. 

 

(9) Geschäftsführern gegenüber vertritt der Aufsichtsrat - handelnd durch den 
Vorsitzenden bzw. dessen Stellvertreter - die Gesellschaft gerichtlich und 
außergerichtlich  

 

(10) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten keine Vergütung. Sie erhalten ein 
von der Gesellschafterversammlung festzusetzendes Sitzungsgeld, das als 
angemessene Aufwandsentschädigung zur Abgeltung aller persönlichen 
Aufwendungen betrachtet wird. Finden an einem Tag neben einer 
Aufsichtsratssitzung oder Gesellschafterversammlung weitere Sitzungen oder 
Versammlungen der Gesellschaft oder von Organen ihrer Konzerngesellschaften 
statt, wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

 

(11) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

(12) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse wählen, um seine 
Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten und deren Ausführung zu 
überwachen. Die Ausschüsse sollen nur für besondere Aufgaben gebildet werden 
und dürfen nicht auf Dauer angelegt sein. Abs. 10 gilt für Ausschusssitzungen 
entsprechend. 

 

 

§ 10 Verschwiegenheitspflicht, Haftung 

 

(1) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates ist nach § 93 Abs. 1 S. 2 i. V. m. § 116 AktG 
zur Verschwiegenheit verpflichtet und hat insbesondere Stillschweigen über alle 
vertraulichen Angaben und Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich über 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, zu bewahren, die ihm durch seine Tätigkeit 
im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, und zwar auch über die Beendigung seines 
Amtes als Aufsichtsratsmitglied hinaus. Im gleichen Umfang sind zu den 
Beratungen hinzugezogene Sachverständige und sonstige Personen vom 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. 

 

(2) Für Pflichtverletzungen haften Aufsichtsratsmitglieder nach näherer Maßgabe 
der für den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft geltenden Bestimmungen. 

 

(3) Die Vertreter der Stadt Hagen im Aufsichtsrat haben den Rat über alle 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung frühzeitig zu unterrichten. Die 
Unterrichtungspflicht besteht nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

 

 

§ 11 Aufgaben des Aufsichtsrates 

 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführer der Gesellschaft 
sowie die Tätigkeit der Geschäftsführer der HAGENBAD GmbH in entsprechender 
Anwendung des § 111 AktG. 

 

(2) Der Aufsichtsrat kann nach Maßgabe des § 90 Abs. 3 AktG von den 
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Geschäftsführern jederzeit in allen die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten 
Auskunft verlangen. 

 

(3) Maßnahmen der Geschäftsführer bedürfen entsprechend § 111 Abs. 4 S. 2 
AktG in allen Angelegenheiten, die über den gewöhnlichen Betrieb der Gesellschaft 
hinausgehen oder für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, der 
Zustimmung des Aufsichtsrates. Dazu gehören insbesondere: 

 

1. Geschäfte, die von dem Wirtschaftsplan in einem Maße abweichen, das in 
der Geschäftsordnung der Geschäftsführer als wesentlich festgelegt ist; 

 

2. Abschluss von Verträgen, welche die Gesellschaft mehr als ein Jahr binden 
und im Jahreswert Zahlungsverpflichtungen begründen, die im Einzelfall 
eine in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze 
überschreiten, sofern diese Verträge nicht unter Ziffer 6. fallen;  

 

3. Verträge über Investitionen, wenn die geplanten Anschaffungs- und 
Herstellungskosten im Einzelfall eine in der Geschäftsordnung der 
Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze überschreiten; 

 

4. Aufnahme, Gewährung und Kündigung von Darlehen mit einer Laufzeit von 
mehr als einem Jahr, Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen, 
Übernahme von Bürgschaften sowie die Bestellung anderer Sicherheiten 
außerhalb des genehmigten Wirtschaftsplans und soweit im Einzelfall eine 
in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze 
überschritten wird; für die Gewährung von Darlehen gilt dies nicht, soweit 
die Gewährung an Konzerngesellschaften erfolgt; 

 

5. Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und 
grundstücksgleichen Rechten, soweit im Einzelfall eine in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze 
überschritten wird; 

 

6. Termingeschäfte sowie sonstige Anlagegeschäfte über Devisen, 
Wertpapiere und an den Börsen gehandelte Waren und Rechte, die nicht 
unter Ziffer 8. fallen, soweit ein in der Geschäftsordnung der 
Geschäftsführer festgelegter Anlagebetrag überschritten wird; 

 

7. Einrichtung und Auflösung von Wertpapierspezialfonds; Änderung der 
Einlagenhöhe von Wertpapierspezialfonds; grundsätzliche Änderung der 
Anlagenpolitik; 

 

8. Einleitung eines Rechtsstreites mit einem Streitwert, der die in der 
Geschäftsordnung der Geschäftsführer festgelegte Wertgrenze 
überschreitet; 

 

9. Abschluss von Vergleichen über Ansprüche und Verzicht auf Ansprüche, 
soweit im Einzelfall eine in der Geschäftsordnung der Geschäftsführer 
festgelegte Wertgrenze überschritten wird; 

 

10. Regelung allgemeiner Personalverhältnisse, wenn sie von besonderer oder 
grundsätzlicher Bedeutung sind; 

 

11. Begründung, Beendigung und Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse von 
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Angestellten mit einem Monatsgehalt, das über der Grundvergütung der 
höchsten Vergütungsgruppe des TVöD einschließlich der üblichen, 
sonstigen Vergütungsbestandteile liegt oder liegen soll, die aber nicht 
Geschäftsführer sind; 

 

12. Erteilung und Widerruf von Prokuren; 

 

13. Rechtsgeschäfte von Geschäftsführern oder Angehörigen ersten Grades 
und Ehegatten der Geschäftsführer gemäß § 7 Abs. 3 S. 2; 

 

14. Änderung der regelmäßigen Öffnungszeiten der Hallen- und Freibäder, 
soweit dadurch die Zeiten des öffentlichen Schwimmens erheblich 
eingeschränkt werden; 

 

15. Änderung der Schul- und Vereinsschwimmzeiten, soweit dadurch die 
Zeiten um mehr als 10 % eingeschränkt werden; 

 

16. Preisgestaltung für die Bäderbenutzung, soweit die Preise mehr als 15 % 
p.a. geändert werden sollen; 

 

17. Festlegung von Vereinsentgelten. 

 

(4) Der Zustimmungsvorbehalt nach Abs. 3 erstreckt sich auch auf die 
Angelegenheiten in Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine unmittelbare 
Beteiligung von mehr als 50 % am Stammkapital hält, und diese keinen eigenen 
zuständigen Aufsichtsrat haben. 

 

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates zu § 11 Abs. 3 Ziffern 2. und 4. bedürfen 
einer Mehrheit von fünfzehn Mitgliedern des Aufsichtsrates.  

 

(6) Wenn zustimmungsbedürftige Geschäfte keinen Aufschub dulden und auch 
die Einberufung des Aufsichtsrates nach § 9 Abs. 3 S. 3 eine unverzügliche 
Beschlussfassung nicht ermöglicht, dürfen die Geschäftsführer mit Zustimmung des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall seines Stellvertreters 
und Zustimmung eines weiteren Aufsichtsratsmitgliedes, das vom Vorsitzenden des 
Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall von seinem Stellvertreter zu bestimmen 
ist, selbständig handeln. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der 
Erledigung sind dem Aufsichtsrat in der nächsten Sitzung mitzuteilen. 

 

(7) Der Zuständigkeit des Aufsichtsrates unterliegt zudem die Beschlussfassung 
über: 

 

1. die Vorlage von Angelegenheiten von besonderer Bedeutung durch den 
Aufsichtsrat an die Gesellschafterversammlung (vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 23);  

 

2. den Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschafterversammlung über 
die Entlastung der Geschäftsführer (vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 9.) und die 
Bestellung des Abschlussprüfers (vgl. § 13 Abs. 5 Nr. 5.); 

 

3. die Prüfung des Jahresabschlusses und die Vorlage des 
Prüfungsberichtes an die Gesellschafterversammlung (vgl. § 16 Abs. 2); 

 

4. den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung für die 
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Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 6); 

 

5. die Ausgestaltung der Vertragsverhältnisse der Geschäftsführer und 
deren persönliche Angelegenheiten; insoweit gilt § 112 AktG 
entsprechend; 

 

6. der Gesellschafterversammlung zugewiesene Angelegenheiten als 
Vorberatung: 

 

a) Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Geschäftsanteile oder 
von Teilen der Geschäftsanteile und jede andere Verfügung über 
einen Geschäftsanteil (§ 13 Abs. 5 Nr. 1.), 

 

b) Übernahme neuer Aufgaben (§ 13 Abs. 5 Nr. 2.), 

 

c) Vorschlag zur Ergebnisverwendung an die Gesellschafterver-
sammlung (§ 13 Abs. 5 Nr. 4.), 

 

d) Vorschlag für die Entscheidung der Gesellschafterversammlung über 
die Feststellung des Wirtschaftsplanes sowie dessen Nachträge (§ 13 
Abs. 5 Nr. 6.), 

 

e) Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern (§ 13 Abs. 5 Nr. 7.), 

 

f) Begründung und Beendigung des Anstellungsverhältnisses von 
Geschäftsführern (§ 13 Abs. 5 Nr. 8.), 

 

g) Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen sowie 
die Errichtung, Verpachtung und Pacht von Unternehmen sowie die 
Übernahme der Geschäftsführung solcher Unternehmen; das Gleiche 
gilt für den Fall, dass ein beherrschtes Unternehmen die vorgenannten 
Rechtshandlungen vornimmt (§ 13 Abs. 5 Nr. 10.), 

 

h) Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen i. 
S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG (§ 13 Abs. 5 Nr. 11.). 

 

i) Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen bei Gesellschaften, an 
denen die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 
50 % am Stammkapital hält, soweit es sich um  
 
(1) Geschäfte und Angelegenheiten von herausragender oder 

existenzieller Bedeutung für das Unternehmen, 
 

(2) das Unternehmen betreffende grundlegende Satzungs-
änderungen, 
 

(3) die Auflösung oder Verschmelzung des Beteiligungs-
unternehmens oder 
 

(4) die Zustimmung zur Übertragung oder Verpfändung von 
Unternehmen oder Anteilen des betreffenden Beteiligungs-
unternehmens  

 
handelt; das gilt nicht für Beteiligungsunternehmen, in denen die 
Stimmrechte aus den Beteiligungen von der Stadt Hagen ausgeübt 



 
10 

 

werden;  
 

j) Schließung eines Hallen- oder Freibades. 

 

In den Fällen der lit. a), g) h) und i) bedarf die Beschlussfassung des 
Aufsichtsrates einer Mehrheit von fünfzehn Mitgliedern des Aufsichtsrates.  
 
Die vorberatende Zuständigkeit gilt für Angelegenheiten nach lit. a) bis h) auch in 
Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von 
mehr als 50 % am Stammkapital hält, sofern diese keinen eigenen zuständigen 
Aufsichtsrat haben. 

 
 

 

  

§ 12 Einberufung der Gesellschafterversammlung und Vorsitz 

 

(1) Eine Gesellschafterversammlung ist einzuberufen, wenn eine 
Beschlussfassung der Gesellschafter erforderlich wird oder die Einberufung aus 
einem sonstigen Grunde im Interesse der Gesellschaft liegt. 

 

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet spätestens innerhalb von 
acht Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. 

 

(3) Die Gesellschafterversammlung wird durch die Geschäftsführer einberufen. 
Die Gesellschafter sind berechtigt, unter Angabe des Zwecks und der Gründe die 
Einberufung der Versammlung zu verlangen.  

 

Der Aufsichtsrat kann entsprechend § 111 Abs. 3 AktG eine 
Gesellschafterversammlung einberufen, wenn es das Wohl der Gesellschaft 
erfordert. 

 

(4) Die Gesellschafterversammlung wird schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung mit mindestens vierzehntägiger Frist einberufen.  

 

Hinsichtlich der Rechtzeitigkeit kommt es auf den Zeitpunkt der Absendung der 
Einladung an.  

 

In dringenden Fällen können eine andere Form der Einberufung oder eine kürzere 
Frist gewählt werden. 

 

Die Gesellschafterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft statt. 

 

(5) Soweit die Gesellschafterversammlung keinen abweichenden Beschluss fasst, 
führt den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates oder im Verhinderungsfall sein Stellvertreter. Sind beide verhindert, 
so hat ein Geschäftsführer die Versammlung zu leiten. 
 

(6) Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
Dreiviertel des Stammkapitals vertreten ist. 

 

Ist die Gesellschafterversammlung in einer ordnungsgemäß einberufenen Sitzung 
nicht beschlussfähig, so kann binnen zwei Wochen eine neue 
Gesellschafterversammlung mit gleicher Tagesordnung gemäß Abs. 4 einberufen 
werden, die ohne Rücksicht auf das vertretene Kapital beschlussfähig ist. Darauf ist 
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in der Einladung hinzuweisen. 

 

(7) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
ist - sofern nicht zwingend eine notarielle Beurkundung erforderlich ist - eine 
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung zu unterzeichnen und 
allen Gesellschaftern innerhalb eines Monats bekannt zu geben ist. 

 

(8) Einwendungen gegen die Richtigkeit der Niederschrift sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach Empfang bei der Gesellschaft schriftlich und 
unter Angabe von Gründen geltend zu machen; nach Ablauf dieser Frist gilt die 
Niederschrift als genehmigt. 

 

Über die Einwendungen entscheidet die nächste Gesellschafterversammlung mit 
Dreiviertel Mehrheit des vertretenen Stammkapitals. 

 

(9) Die Geschäftsführer nehmen an der Gesellschafterversammlung teil, soweit 
die Gesellschafterversammlung im Einzelnen nichts anderes beschließt. 

 

(10) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat das Recht zur Teilnahme an der 
Gesellschafterversammlung und ist rechtzeitig hierzu einzuladen. 

 

(11) Für Vertreter der Stadt Hagen in der Gesellschafterversammlung ist § 113 
Abs. 1 und Abs.2 GO NRW zu beachten. 

 

 

§ 13 Aufgaben und Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung 

 

(1) Beschlüsse der Gesellschafterversammlung bedürfen, soweit das Gesetz oder 
dieser Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, der einfachen 
Stimmenmehrheit des in der Versammlung vertretenen Stammkapitals. 

 

(2) In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50.000,00 EUR eines 
Geschäftsanteils eine Stimme. 

 

(3) Es besteht die Möglichkeit einer Beschlussfassung nach § 48 Abs. 2 GmbHG. 

 

(4) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. 
Nachträglich können Anträge auf Beschlussfassung, soweit sie zur Zuständigkeit 
der Gesellschafterversammlung gehören, aufgenommen werden, wenn sie 
spätestens drei Tage vor der Gesellschafterversammlung den Gesellschaftern 
schriftlich bekannt gemacht worden sind. Dasselbe gilt für Anträge der 
Geschäftsführer oder des Aufsichtsrates. 

 

(5) Der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung unterliegen außer den 
im Gesetz und an anderer Stelle dieses Gesellschaftsvertrages genannten Fällen: 

 

1. Übertragung, Verpfändung oder Einziehung der Geschäftsanteile oder 
von Teilen der Geschäftsanteile und jede andere Verfügung über einen 
Geschäftsanteil; 

 

2. Übernahme neuer Aufgaben; 

 

3. Feststellung des Jahresabschlusses (vgl. § 16 Abs. 3); 
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4. Ergebnisverwendung (vgl. § 16 Abs. 3); 

 

5. Bestellung des Abschlussprüfers; 

 

6. Feststellung des Wirtschaftsplanes und seiner Nachträge (vgl. § 15 
Abs. 1); 

 

7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern; dies gilt auch für von 
Mitgesellschaftern zu benennende Personen; 

 

8. Begründung und Beendigung des Anstellungsverhältnisses von 
Geschäftsführern; dies gilt auch für von Mitgesellschaftern zu 
benennende Personen; 

 

9. Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer; 

 

10. Erwerb und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen sowie die 
Errichtung, Verpachtung und Pacht von Unternehmen sowie die 
Übernahme der Geschäftsführung solcher Unternehmen; das Gleiche gilt 
für den Fall, dass ein beherrschtes Unternehmen die vorgenannten 
Rechtshandlungen vornimmt; 

 

11. Abschluss, Änderung und Beendigung von Unternehmensverträgen 
i. S. d. §§ 291 und 292 Abs. 1 AktG; 

 

12. Benennung/Entsendung von Mitgliedern für den Aufsichtsrat oder das 
entsprechende Organ eines Beteiligungsunternehmens, soweit es sich 
nicht um Arbeitnehmer handelt; dies gilt auch für von Mitgesellschaftern 
zu benennenden Personen; 

 

13. Änderungen des Gesellschaftsvertrages; 

 

14. Auflösung der Gesellschaft; 

 

15. Befreiung der Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB 
(vgl. § 7 Abs. 7); 

 

16. Bestimmung der Zahl der Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 1 S. 2); 

 

17. Festlegung von Alleinvertretungsbefugnis bei mehreren Geschäftsführern 
(vgl. § 7 Abs. 1 S. 5); 

 

18. Ernennung eines Vorsitzenden der Geschäftsführer (vgl. § 7 Abs. 2); 

 

19. Festsetzung des Sitzungsgeldes (vgl. § 9 Abs. 10); 

 
20.  Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen bei Gesellschaften, an 

denen die Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 50 % 
am Stammkapital hält,  

 
(1) soweit es sich um Geschäfte und Angelegenheiten von 
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herausragender oder existenzieller Bedeutung für das Unternehmen, 
 
(2) das Unternehmen betreffende grundlegende Satzungsänderungen, 
 
(3) die Auflösung oder Verschmelzung des Beteiligungsunternehmens 
 
(4) oder die Zustimmung zur Übertragung oder Verpfändung von 
Unternehmen oder Anteilen des betreffenden 
Beteiligungsunternehmens 

 
handelt; das gilt nicht für Beteiligungsunternehmen, in denen die 
Stimmrechte aus den Beteiligungen von der Stadt Hagen ausgeübt 
werden; 

 

21. Schließung eines Hallen- und Freibades; 

 

22. Wahrnehmung von Rechten für die in Nr. 1. – 4. und 6. – 17. 
bezeichneten Angelegenheiten bei Gesellschaften, an denen die 
Gesellschaft eine unmittelbare Beteiligung von mehr als 50 % am 
Stammkapital hält; 

 

23. Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, die ihr von den 
Geschäftsführern oder vom Aufsichtsrat zur Entscheidung vorgelegt 
werden. 

 

(6) Beschlüsse zu den Ziffern 1., 2., 10., 11., 13. und 14. des Abs. 5 bedürfen 
einer Mehrheit von drei Vierteln des vertretenen Stammkapitals. 

 

(7) Der für die Gesellschafterin Stadt Hagen entsandte Vertreter ist bei der 
Stimmabgabe in der Gesellschafterversammlung an etwaige Weisungen des Rates 
der Stadt Hagen gebunden. 

 

 

§ 14 Sonderrechte der Stadt Hagen 

 

(1) Der Rat der Stadt Hagen kann sich jederzeit über alle Angelegenheiten der 
Gesellschaft unterrichten und von den Geschäftsführern Auskunft verlangen. Er 
kann sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsvorgänge nachprüfen sowie Berichte 
und Akten anfordern. Hierbei kann er sich auch einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder des Rechnungsprüfungsamtes bedienen. Die 
Rechte nach S. 1 stehen auch der bei der Stadt Hagen für das 
Beteiligungscontrolling zuständigen Stelle zu. Die Geschäftsführer informieren den 
Aufsichtsratsvorsitzenden über eine Unterrichtung oder Auskunft. 

 

(2) Die Auflösung der Gesellschaft, die Veräußerung von Gesellschafterrechten 
an Beteiligungsunternehmen und die Beschlussfassung über die Auflösung der 
Beteiligungsunternehmen bedürfen der Zustimmung des Rates der Stadt Hagen. 

 

(3) Dem Beteiligungscontrolling der Stadt Hagen wird für die Wahrnehmung der in 
§ 395 AktG definierten Aufgaben die Möglichkeit eingeräumt, an den Sitzungen des 
Aufsichtsrates und an den Sitzungen der Gesellschafterversammlungen ohne 
Stimm- und Rederecht teilzunehmen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des 
Aufsichtsrates. 

 

Sofern eine Teilnahme des Beteiligungscontrollings an den Aufsichtsratssitzungen 
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erfolgt, scheidet eine weitergehende Berichterstattung der von der Gesellschafterin 
Stadt Hagen entsandten Aufsichtsratsmitglieder im Sinne des § 394 AktG an die 
entsendende Stelle aus. 

 

 

§ 15 Wirtschaftsplan 

 

(1) Die Geschäftsführer stellen so rechtzeitig einen Wirtschaftsplan auf, dass die 
Gesellschafterversammlung diesen nach der Vorberatung durch den Aufsichtsrat 
vor Beginn des Geschäftsjahres feststellen kann. 

 

(2) Der Wirtschaftsplan umfasst in sinngemäßer Anwendung der für 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften den Vermögensplan, den Erfolgsplan und den 
Personalbedarfsplan. Gleichzeitig haben die Geschäftsführer eine fünfjährige 
Finanzplanung aufzustellen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Das 
erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Wirtschaftsjahr. Der 
Finanzplan stellt Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben 
und Deckungsmöglichkeiten dar. Notwendige Investitionen sind in einem eigenen 
fünfjährigen Investitionsprogramm aufzuzeigen, der Finanzplan berücksichtigt die 
Investitionsfolgekosten. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind mit dem 
Wirtschaftsplan der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

 

 

§ 16 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung 

 

(1) Jahresabschluss und Lagebericht sind von den Geschäftsführern innerhalb 
von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres entsprechend den für große 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Im 
Lagebericht ist zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur 
Zweckerreichung Stellung zu nehmen. 

 

(2) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss zusammen mit dem 
Lagebericht und dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers unverzüglich nach 
Eingang des Prüfungsberichtes den Gesellschaftern zur Feststellung des 
Jahresabschlusses und gleichzeitig dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. Der 
Bericht des Aufsichtsrates über das Ergebnis seiner Prüfung ist der 
Gesellschafterversammlung zusammen mit dem Vorschlag über die 
Ergebnisverwendung ebenfalls unverzüglich vorzulegen. 

 

(3) Die Gesellschafter haben bis spätestens zum Ablauf der ersten acht Monate 
des Geschäftsjahres über die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Ergebnisverwendung für das vorangegangene Geschäftsjahr zu beschließen. Auf 
den Jahresabschluss sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung geltenden 
Vorschriften anzuwenden. 

 

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind entsprechend den für große 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches zu prüfen. Die Abschlussprüfung muss sich auch auf die 
Prüfungsgegenstände des § 53 Abs. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz erstrecken. 

 

(5) Die Offenlegung des Jahresabschlusses richtet sich nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

(6) Im Anhang zum Jahresabschluss sind nach Maßgabe des § 108 Abs. 1 Nr. 9 
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und Abs. 2 GO NRW die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten 
Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung, des Aufsichtsrates oder einer 
ähnlichen Einrichtung im Sinne des § 285 Nr. 9 HGB jeweils für jede 
Personengruppe sowie zusätzlich unter Namensnennung die Bezüge jedes 
einzelnen Mitglieds dieser Personengruppen unter Aufgliederung nach 
Komponenten im Sinne des § 285 Nr. 9 a) HGB anzugeben. 

 

(7) Der Stadt Hagen werden zur Klärung von Fragen, die bei der Prüfung nach 
§ 44 Haushaltsgrundsätzegesetz auftreten, die nach § 54 Haushaltsgrundsätze-
gesetz vorgesehenen Befugnisse eingeräumt. 

 

 

§ 17 Bekanntmachungen 

 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen, soweit nicht eine andere 
Bekanntmachung durch Gesetz zwingend vorgeschrieben ist, im elektronischen 
Bundesanzeiger. 

 

 

§ 18 Steuerklausel 

 

Der gesamte Leistungsverkehr zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern ist 
angemessen abzurechnen. Dabei sind die steuerlichen Grundsätze über verdeckte 
Gewinnausschüttungen zu beachten. Bei Verstößen ist der zu Unrecht begünstigte 
Gesellschafter verpflichtet, den ihm zugeflossenen Vorteil zu erstatten oder 
wertmäßig zu ersetzen. 

 

 

§ 19 Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam sein oder 
werden oder aus Rechtsgründen nicht durchgeführt werden können, soll dadurch 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages nicht 
berührt werden. Die Gesellschafter sind sich darüber einig, unwirksame oder 
undurchführbare Bestimmungen durch andere Regelungen zu ersetzen, die dem 
mit den unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen angestrebten Zweck 
und der wirtschaftlichen Zielsetzung gerecht werden. 
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